
 
 

 

MITTEILUNGEN 
    

DES GESCHÄFTSFÜHRERS  

 
Liebe VLF/VLM-Mitglieder! 
 
„Das sind momentan spannende Zeiten“ hört man allent-
halben, wo sich Leute unterhalten. Der Begriff „spannend“ 
erscheint vielen von Ihnen sicher unpassend bzw. sogar 
ironisch bis sarkastisch. Um nicht dem allgemeinen 
Jammern und Schimpfen zu verfallen, versuche ich zu 
folgenden momentanen Gegebenheiten sachlich Stellung 
zu nehmen: 

 
Neuorganisation unseres Amtes 
 

Wie im letzten Rundschreiben erwähnt, sind die Ämter für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bayern seit 
01.07.2021 neu organisiert. Aus bisher 47 ÄELF wurden 
jetzt 32 (bei 17 änderte sich nichts, 30 wurden zu 15 zusam-
mengeschlossen). Unser Amt nennt sich jetzt Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen 
(E-Mail-Adresse: poststelle@aelf-nw.bayern.de) mit den 
beiden gleichberechtigten Standorten Nördlingen und Wer-
tingen. Unser Dienstgebiet umfasst die beiden Landkreise 
Donau-Ries und Dillingen.  
 

Durch die Zusammenlegung gibt es einen Behördenleiter 
und im Bereich Landwirtschaft für die Abteilung L1 (Förde-
rung) und die Abteilung L2 (Bildung und Beratung) jeweils 
einen Abteilungsleiter. Auch die bisherigen 2 Bereiche für 
Forsten wurden zu einem Bereich Forsten für die beiden 
Landkreise zusammengeschlossen. 
 

Die Abteilung L2 im Bereich Landwirtschaft gliedert sich in 
die 3 Sachgebiete 

- L2.1 Ernährung, Haushaltsleistungen 

- L2.2 Landwirtschaft 

- L2.3T Nutztierhaltung 
 

Das Sachgebiet L2.3T (bisher Fachzentren Rinderzucht, 
Schweinezucht und Schweinehaltung) ist überregional tätig 
(mehrere Landkreise in Schwaben). 
 
.
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Die jeweils aktuell zuständigen Mitarbeiter finden Sie auf der 
Homepage-Seite unseres Amtes unter  
www.aelf-nw.bayern.de/Unser Amt/Ansprechpartner. 
 

Mit der Neuorganisation wurde die Zahlstelle im bisherigen 
Fachzentrum Diversifizierung und Strukturentwicklung 
(LEADER)) an das AELF Kempten verlagert, die Stelle des 
LEADER-Koordinators bleibt am Standort Nördlingen. 
 
Der Schulstandort der Landwirtschaftsschule Wertingen 
bleibt weiterhin bestehen, die Teilzeitschule Hauswirtschaft 
läuft derzeit an beiden Standorten (Weitere Hinweise zum 
Thema Schule siehe Seite 4 und 5). 
 
Liebe Mitglieder, auch die neu aufgestellte Mannschaft am 
Amt Nördlingen-Wertingen ist bemüht, die Aufgaben als 
Behörde zu Ihrem Nutzen bestmöglich zu erfüllen. 

 
 

Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung und Meister Donau-Ries 

Geschäftsstelle: Oskar-Mayer-Straße 51, 86720 Nördlingen 

Telefon: 09081/2106-1050, Fax: 09081/2106-1055, E-Mail: poststelle@aelf-nw.bayern.de 
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Pandemiesituation 
 
Aufgrund des Lockdowns im letzten Jahr konnten im ver-
gangenen Winter fast alle geplanten Veranstaltungen des 
VLF/VLM nicht stattfinden. Deswegen unternehmen wir 
erneut den Versuch, die Veranstaltungen im kommenden 
Winter nachzuholen, wohl wissend, dass bei einem drama-
tischen Anstieg der Inzidenzwerte die Vorbereitungen 
wieder umsonst sein werden.  
Wir haben die Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft in zwei 
Gruppen, getrennt nach den beiden Standorten Nördlingen 
und Donauwörth, durchgeführt. Die in Frage kommenden 
Mitglieder wurden dazu persönlich eingeladen. 
 
Wie geht es mit der Agrarpolitik weiter? 
 

Die Grundzüge der neuen GAP für die Jahre 2023-2027 sind 
mittlerweile bekannt. Folgende wichtige Veränderungen 
sind vorgesehen: 

- die Basisprämie sinkt auf etwa 150 €/ha 

- der Erhalt der Basisprämie ist an folgende Bedingungen 
(Konditionalität) geknüpft 

• Nichtproduktivität (Brache) auf 4 % der Ackerfläche 
oder 3 %  plus Eiweißpflanzen oder Zwischenfrucht 
oder 3 %  plus weitere Stilllegung als Ökoregelung 

• Erhaltung von Dauergrünland 

• Schutz von Mooren, Feuchtgebieten 

• Pufferstreifen entlang von Wasserläufen 

• Fruchtwechsel 

• Bodenbedeckung in sensiblen Zeiten 
 

Die Details der einzelnen Umweltleistungen stehen zum Teil 
noch nicht genau fest, im Wesentlichen wird die bisher pau-
schal gewährte Prämie aber stärker an Umweltleistungen 
geknüpft sein. 
 
Über die Basisprämie hinaus können sich Landwirte zusätz-
liche Prämien „dazuverdienen“, indem zusätzliche Umwelt-
leistungen erbracht werden. Die Maßnahmen im Rahmen 
des bayerischen KULAP-Programms stehen bislang noch 
nicht fest und müssen auf die Auflagen, die im Rahmen der 
Konditionalität zu erfüllen sind, abgestimmt werden. 
 
Im Großen und Ganzen läuft die neue GAP auf ein deut-
liches „Angrünen“ der Fördersätze hinaus, das bedeutet, 
dass es künftig Fördergelder nur mehr für Umweltleistungen 
geben wird. 
 
Imagefilm „Gemeinsam.Gutes.Für unsere Heimat“ 
 
Das Landratsamt Donau-Ries hat einen Imagefilm über die 
Land- und Forstwirtschaft im Landkreis Donau-Ries erstellt, 
um damit der Bevölkerung wieder ins Bewusstsein zu rufen, 
wie wir alle von den Leistungen unserer heimischen Land- 
und Forstwirtschaft profitieren. Endlich mal eine positive 
Darstellung des Tun und Wirkens unserer Land- und 
Forstwirtschaft. In 4 Sequenzen wird über die 
Waldbewirtschaftung, Nahrungs- und Energieerzeugung 
und über die Pflege der Kulturlandschaft berichtet. Als 
„Schauspieler“ kommen uns alle bekannte Gesichter aus 
dem Landkreis zum Einsatz. Der Film stellt ein Stück 
Heimatkunde dar und bereichert unser Wissen über den 
Landkreis, der nach wie vor durch die Land- und 
Forstwirtschaft geprägt ist. 
Sie finden die Filmsequenzen „Facettenreicher Forst, Gutes 
auf den Tisch, Energie der Zukunft und Einzigartige Land-
schaft“ unter www.donauries.bayern/gemeinsam 
 

 

 

E I N L A D U N G  

zur Jahreshauptversammlung VLF / VLM 

am Donnerstag, 25. Nov. 2021 um 19:30 Uhr 

Zur Wallfahrt, Wemding 
 

Tagesordnung: 

 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden 

 2. Grußworte 

 3. Vortrag: 
  Leerstände auf den Dörfern -  
  wie können die Dörfer durch Umnutzung von 
  Gebäuden am Leben erhalten werden? 
  Referent:  
  Christian Kreye, Leitender Baudirektor und 
  Behördenleiter am Amt für Ländliche  
  Entwicklung Schwaben 

 4. Geschäfts- und Kassenbericht, 
  Entlastung der Vorstandschaft 

 5. Ehrung Silbernes Verbandsabzeichen 

 6. Sonstiges 

Es gilt die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) 

 
 
 

BALL DER LANDWIRTSCHAFT 

(VLF/VLM und BBV)  

 
Wegen der unsicheren Situation bezüglich der Entwicklung 
der Inzidenzzahlen bei Corona haben wir beschlossen, für 
nächstes Jahr keinen Faschingsball einzuplanen. 
Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung. 

 
 

LEHRFAHRT  

 

5-tägige Busfahrt ins Zillertal und Tirol 
vom 18.04. – 22.04.2022 
 

Im Frühjahr 2022 ist eine Busreise ins Zillertal und das 
umliegende Feriengebiet mit folgenden Programmpunkten 
geplant:  

- Stadtführung in Rosenheim 
- Mühlenführung in Riedering 
- Stadtführung in Innsbruck,  

Besichtigung einer Glockengießerei 
- Erlebnissennerei mit Schaubauernhof 
- Biomasseheizkraftwerk der Binderholz 
- Edelbrennerei Kostenzer, Besuch auf der Gramai-Alm 
- Silberbergwerk Schwaz 
- Besichtigung der Zillertaler Speckstuben 
- Führung im Tiroler Zisterzienserkloster Stanz 

(Verbindung zu Kaisheim) 
 
Die Fahrt kostet ca. 760,-- € pro Person (genaue Kalkulation 
noch nicht möglich). 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme nach derzeitigem 
Stand unter Erfüllung der 2G-Regel möglich ist, d.h., es 
muss ein gültiger Nachweis über die vollständige Corona-
Schutzimpfung oder eine Genesung vorliegen. 
 

Anmeldung unter  09081/21060. 
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TERMINE  MÄNNERGRUPPE  

Neuester Stand bei der Bodenbearbeitung 

 
Dienstag, 18. Januar 2022, 9:30 Uhr 

Firma Treffler, Echsheim 

Das Volksbegehren Artenschutz, die bevorstehende neue 

GAP-Reform und der in Kritik geratene Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln zwingt uns, über Alternativen bei der 

Bodenbearbeitung auch unter dem Aspekt der Unkraut-

bekämpfung nachzudenken. Es stellt sich u.a. die Frage, ob 

eine Saatbettbereitung im Frühjahr in Mulchsaaten ohne 

den Einsatz von Glyphosat möglich ist.  

Die Landtechnik Firma Treffler in Echsheim befasst sich 

schon seit längerem mit der Thematik und hat Geräte zur 

Unkrautregulierung wie Striegel, Grubber, Federzahnegge, 

Hackgeräte und Schneidwalzen entwickelt. 

Der VLF/VLM plant deswegen eine Sternfahrt zur Land-

maschinenfabrik Treffler, beginnend mit einem Weißwurst-

frühstück und anschließendem Rundgang. Unser Mitglied 

Peter Schmid aus Rain/Lech hat sich bereit erklärt, auf 

seinen Flächen im Herbst angesäte Zwischenfrüchte vor-

zustellen, die wir uns auf der Rückfahrt anschauen wollen. 

Bitte melden Sie sich zu der Veranstaltung unbedingt an,  

 09081/2106-1051. 

 

 
„Wir lieben Lebensmittel“ – 

ist regionale Vermarktung eine Chance 

für unsere Betriebe? 
 
Donnerstag, 27. Januar 2022, 19:00 Uhr 

Gasthaus Zur Wallfahrt, Wemding 
 

Verbraucherbefragungen ergeben ein eindeutiges Bild: 

Regionalität steht beim Kundenwunsch an vorderster Stelle. 

Die Bereitschaft, für regionale Lebensmittel mehr Geld aus-

zugeben und damit die heimische Landwirtschaft zu unter-

stützen, wächst. Es stellt sich die Frage, ob diese Meinungs-

äußerung auch tatsächlich am Geldbeutel umgesetzt wird.  

Können unsere Landwirte von diesem Trend profitieren? 

 

Der VLF/VLM konnte zu diesem Themenkomplex mit Herrn 

Oliver Simon, Geschäftsbereichsleiter Einkauf bei 

Edeka Südbayern, einen Experten aus dem Lebensmittel-

handel gewinnen, der in seiner Tätigkeit das Ohr ganz nah 

am Kunden hat und damit eine aktuelle Einschätzung zum 

Trend des Kundenverhaltens geben kann - als Bindeglied 

zwischen Erzeuger und Verbraucher ein wichtiger 

Gesprächspartner auch für unsere Landwirte! 

 

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regelung! 
 

 

 

TERMINE  FRAUENGRUPPE 

 

Vortrag:  „Ernährung, Psychologie  
 und Kakerlaken“ 
 Vortrag zum besseren Verständnis von 
 Essen und Psyche 
 

Termin: Donnerstag, 13.01.2022, 19:30 Uhr 
 

Ort: Gaststätte „Zur Wallfahrt“, Wemding 
 

Referent: Peter Diemer, stud. Psychologie (Master), 
 Fünfstetten 
 

Anmeldung  unter  09081/2106-0 (3G)  
 oder Poststelle @aelf-nw.bayern.de  
 

 
Lehrfahrt nach Affalterbach und Ludwigsburg 
 

Leider konnte die Lehrfahrt auch 2021 nicht durchgeführt 
werden, wir hoffen, dies 2022 zu ermöglichen. 
 

Termin:  geplant Mai 2022, 
  nähere Informationen im Frühjahrsrundbrief 
 

Geplantes Programm: 
- Besuch Obsthof Lisa Gunßer, Affalterbach 

(Besichtigung: Betrieb, Obstanlagen, Hofladen) 
www.obsthof-gunsser.de 

- Mittag in einer Besenwirtschaft bei Ludwigsburg 
- Gartenführung „Blühendes Barock“, Ludwigsburg 

Motto: „Historisch“ oder „Märchen für Erwachsene“ 
Gelegenheit zum Kaffeetrinken 

- Rückfahrt mit Abendessen im Kellerhaus, Oberalfingen 
 

 
 

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN  

 
Pflanzenbautage 

 

 Wir sind zuversichtlich, die Pflanzenbautage im Januar 2022 
wieder als Präsenzveranstaltungen abhalten zu können. 
Vorbehaltlich etwaiger Änderungen der Vorschriften gilt das 
Corona-3G-Prinzip. Zugang erhalten also nur geimpfte, 
genesene oder getestete Personen. Testnachweise müssen 
mitgebracht werden und dürfen nicht älter als 24 Stunden 
sein. Vor Ort können keine Tests gemacht werden. 

 Vorgesehen sind folgende Termine: 
 

Montag 
11.01.2022 

Finningen (DLG) GH Zum Schlößle 

Freitag 
14.01.2022 

Reimlingen GH Braun 

Mittwoch 
19.01.2022 

Erlingshofen GH Zur Grenz 

Mittwoch 
26.01.2022 

Gottmannshofen 
(DLG) 

Landgasthof Stark 

Freitag 
28.01.2022 

Bayerdilling GH Schwarzwirt 

Montag 
07.02.2022 

Fünfstetten GH Zur Sonne 

Donnerstag 
10.02.2022 

Maihingen 
GH Goldene 
Sonne 

Freitag 
11.02.2022 

Online-Veranstaltung ab 19.30 Uhr 

http://www.obsthof-gunsser.de/
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Abgesehen von der Online-Veranstaltung beginnen die 
Pflanzenbautage jeweils um 9:00, Ende gegen 13:00 Uhr. 
 
Falls die Corona-Lage (z.B. sehr starke Belegung von Inten-
sivpflegebetten in Krankenhäusern) keine Präsenzveranstal-
tungen zulässt, sollen die Veranstaltungen im Online-Format 
stattfinden.  
Dies würden wir möglichst rechtzeitig auf unserer Homepage 
unter www.aelf-nw.bayern.de bekanntgeben. 
 
 
Milchviehtag 
 
Termin: 22.11.2021, 9:30 Uhr 

Ort: Bissingen, Gasthaus Krone 
 
Folgende Programmpunkte sind vorgesehen: 

 Energieeinsparung in der Milchviehhaltung 
 Kuhkomfort 
 
 
 

LANDWIRTSCHAFTSSCHULE  

 
Abteilung Landwirtschaft 
 
Der Standort Wertingen der Landwirtschaftsschule, Abtei-
lung Landwirtschaft, wurde durch die Reform der Landwirt-
schaftsverwaltung zusätzlich gestärkt.  
 
Nachdem die Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und 
Augsburg auslaufen, ist die Landwirtschaftsschule in 
Wertingen nun für den Bereich Mittel- und Nordschwaben 
eine starke neue Säule in der Fachbildung der 
Landwirtschaft. Neben Wertingen gibt es nur noch zwei 
weitere südlichere Standorte in Kaufbeuren und Kempten, 
sodass das Wertinger Einzugsgebiet besonders die 
Ackerbauregion des nördlichen Regierungsbezirkes 
Schwaben umfasst.  
 
Das Lehrerkollegium am Wertinger Schulstandort wurde als 
Konsequenz der Reformbeschlüsse entsprechend personell 
verstärkt. Alle Lehrkräfte haben den Ehrgeiz, für die Studie-
renden der Landwirtschaftsschule einen bestmöglichen 
Grundstein für die Meisterprüfung und die späteren Heraus-
forderungen im Alltag der landwirtschaftlichen Betriebe zu 
legen.  
 
Das neue Semester hat am 18. Oktober 2021 mit 20 Studie-
renden begonnen.  
 
 
Landwirtschaftsschule 2022/24 
 

Am 17. September 2021 fand ein Infonachmittag statt, mit 
dem zugleich das neue Praxisjahr eröffnet wurde. Die Land-
wirtschaftsschule wurde den potenziellen Studierenden vor-
gestellt und mit einer Betriebsbesichtigung des Absolventen 
Andreas Rager abgeschlossen. Herr Andreas Rager stellte 
seinen Betrieb vor und stellte die Vorzüge der Staatlichen 
Landwirtschaftsschule für ihn als jungen Meister heraus.  
 
Besonders hat ihn während seiner Zeit an der Landwirt-
schaftsschule das Engagement der Lehrkräfte und die 
Abstimmung des Unterrichts auf die betriebsindividuellen 
Ansprüche der einzelnen Studierenden beeindruckt. 

 
Abgeschlossen wurde das Ganze mit einem Gruppenbild. 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten des gelungenen Info-
nachmittags und besonders an den Betrieb Rager für seine 
Bereitschaft, mitzuwirken. 
 

Ab sofort werden Anmeldungen für das neue Semester ent-
gegengenommen. Das entsprechende Formblatt finden Sie 
im Internet unter  
https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/berufsbildung/ 
dateien/aufnahmeantrag landwirtschaftsschule.pdf 
 

  Aufnahmeantrag Landwirtschaftsschule Wertingen 
 
Nähere Auskünfte erteilt stellvertretender Schulleiter, 
Bereich Landwirtschaft, Erhard Würth, unter 
 08272/8006-2162 oder 
 

  Nähere Infos Landwirtschaftsschule Wertingen 
 
 

 
 
 

Abteilung Hauswirtschaft Nördlingen 
 
Auch die Teilzeitschule Hauswirtschaft war vom Lockdown 
durch Corona betroffen und musste auf Online-Unterricht 
umstellen. Von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Mai 2021 
konnten die Studierenden nur an 2 Tagen in Präsenz in die 
Schule kommen. Dank der schnellen Ausstattung mit Lizen-
zen durch das StMELF konnten wir aber relativ reibungslos 
jede Woche einen Tag Online-Unterricht als webex-meeting 
abhalten.  
 
Der Theorie-Unterricht fand live per PC mit Unterricht und 
Gruppenarbeiten statt. Unterrichtsinhalte und Arbeits-
aufträge wurden in mebis eingestellt. In der Praxis bekamen 
die Studierenden individuell erstellte Foto-Anleitungen mit 
Arbeitsaufträgen, die sie zu Hause durchführen, dokumen-
tieren und den Lehrkräften rückmelden mussten. 
 
Es hat geklappt, aber trotzdem sind wir sehr froh, dass wir 
die aktuell noch 13 Studierenden geimpft/getestet, mit 
Maske, aber live unterrichten können. Hauswirtschaftliche 
Praxis ist nur so wirklich gut zu vermitteln. Aktuell bereiten 
sie sich im Rahmen des Projektunterrichts auf die Ausge-
staltung der VLF-Ehrung im November und ihre BAP-
Prüfungen vor. 
 
Der nächste Jahrgang der Landwirtschaftsschule, Abt. HW 
Nördlingen, beginnt wieder im September 2022. Dazu ist im 
Frühjahr eine Informationsveranstaltung geplant. 
 
Anmeldung und nähere Informationen bei 
Brigitte Steinle,  09081/2106-1040, Schulleitung.  
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Abteilung Hauswirtschaft Wertingen 

 
Neues Semester 2021-2023 

Studiengang Hauswirtschaft in Teilzeitform 
 
Am 16. September 2021 startete wieder ein neues Semester 
Hauswirtschaft in Teilzeit an der Staatlichen Landwirt-
schaftsschule Wertingen. 20 neue Studierende besuchen 
bis Mai 2023 dienstags und donnerstagvormittags die Fach-
schule für Ernährung und Haushaltsführung. Aufnahme-
voraussetzung für diesen Studiengang ist eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung außerhalb der Hauswirtschaft mit 
anschließender Berufserfahrung. Nach bestandenem Schul-
besuch erhalten die Absolventen ein Zeugnis und den Titel 
„Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“. 
 Bei Vorliegen der vorgeschriebenen Praxiszeit kann die Ab-
schlussprüfung im Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/-in 
abgelegt werden.  
 
 

 
 
 
10 neue Hauswirtschafterinnen 
 
14 Studierende der Landwirtschaftsschule Wertingen, Abtei-
lung Hauswirtschaft, wurden am 20. Mai 2021 feierlich ent-
lassen. Sie starteten am 16. September 2019 die Teilzeit-
schule mit ehrgeizigen Zielen. Eine lehrreiche Zeit von 20 
Monaten mit unvergesslichen Momenten liegt nun hinter 
ihnen. Im Rahmen einer Schulschlussfeier erhielten sie vom 
damaligen Schulleiter Magnus Mayer und Semesterleiterin 
Monika Weber ihre Abschlusszeugnisse. 
 
Die drei Besten zeichnete Herr Mayer zusammen mit der 
stellvertretenden Schulleiterin Bettina Stadler aus. 
Zusätzlich konnten 10 ehemalige Studierende zur 
bestandenen staatlichen Hauswirtschaftsprüfung, die im 
Juni/Juli 2021 stattfand, die Glückwünsche entgegen-
nehmen.  
 
Die Hauswirtschafterinnen können mit ihrem neuen Berufs-
abschluss z.B. Pflegebedürftige betreuen oder versorgen, 
sich als Meisterin oder Fachlehrerin weiterbilden, in einem 
Privathaushalt angestellt oder in Einrichtungen wie Schulen, 
Senioren-, Kinderheim eingesetzt werden. Der Bedarf ist 
groß, wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute! 
 

 
 
 

 
 

 

AUS-  UND FORTBILDUNG  

 
Landwirtschaft 
 
Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Landwirt 
 
Die praktischen Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf 
Landwirt des Prüfungsausschusses Donau-Ries / Dillingen 
fanden heuer zwischen dem 28.06. und 09.07.2021 statt. 
Sie wurden auf den jeweiligen Praxisbetrieben der Prüfungs-
teilnehmer durchgeführt. 

13 Lehrlinge und 21 Teilnehmer am Bildungsprogramm 
Landwirt (BiLa) wurden jeweils 2 ½ Stunden im Bereich der 
pflanzlichen und tierischen Erzeugung praktisch geprüft und 
konnten dabei nachweisen, dass sie die täglichen Arbeiten 
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb selbständig erledigen 
können. Organisiert wurden die Prüfungen durch das AELF 
Nördlingen-Wertingen. 

12 Prüflinge stammen aus dem Landkreis Donau-Ries, 
9 aus dem Landkreis Dillingen und 12 aus anderen Land-
kreisen. Die Kandidaten erreichten einen Gesamtnoten-
schnitt von 2,94. 
 
Sechs Prüflinge durften sich über eine Gesamtnote von 
unter 2,0 freuen.  
 

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet: 
 

Platz Name Vorname Ort Lkr. Ø 
Bemer- 
kung 

1. Hopfenzitz  Harald Nittingen DON 1,29 Lehrling 

2. Schretzmeir  Thomas Lauterbach DLG 1,69 BiLa 

3. 
Gschoß- 
mann 

 Thomas 
Unterschön- 
bach 

AIC 1,74 Lehrling 

 
Einen Sonderpreis für das beste Berichtsheft erhielt 
Tobias Wörner aus Zöschingen, Landkreis Dillingen. 
 

Die Preise für die Prüfungsbesten wurden von  
 

• BayWa Lauingen 

• BayWa Oettingen 

• VLM Donau-Ries 

• Besamungsverein Nordschwaben e.V. Höchstädt 
 

zur Verfügung gestellt.  
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Die Prüfungsbesten: 

 

 

 
Als beste Prüflinge unter den Auszubildenden wurden 
Harald Hopfenzitz und Thomas Gschoßmann, für das beste 
Berichtsheft Tobias Wörner (vorne von rechts) ausgezeich-
net. Mit ihnen freuten sich (hinten von links) Schulleiter 
Gerhard Weiß, sein Stellvertreter Franz Xaver Leopold, 
Klassleiterin Rita Kleinle, Berater für Bildungsfragen Heinz 
Merklein und Prüfungsausschussvorsitzender Dominik 
Schlecht. Auf dem Bild fehlt Thomas Schretzmeir aus 
Lauterbach. 
 
Aufgrund der Corona-Problematik fand auch heuer keine 
gemeinsame Freisprechungsfeier der Lehrlinge und Prü-
fungsteilnehmer nach § 45 (2) BBiG statt.  
Die Lehrlinge erhielten ihre Prüfungszeugnisse bei der 
Schulschlussfeier an der Berufsschule in Höchstädt. Hierbei 
wurden auch die Absolventen mit einer Berufsschulnote 
unter 1,5 mit einer Staatspreisurkunde der Regierung von 
Schwaben geehrt. 
Der Jahrgangsbeste Harald Hopfenzitz aus Nittingen erhielt 
zusätzlich einen Staatspreis in Höhe von 75 €. 

 

Platz Name Vorname Ort Lkr. Ø 

1. Hopfenzitz Harald Nittingen DON 1,00 

2. Gschoßmann Thomas Unterschönbach AIC 1,09 

3 Wörner Tobias Zöschingen DLG 1,18 

 
 
 

Ausbildungszahlen 
 
Berufsgrundschuljahr (BGJ) 

Heuer besuchen 22 junge Menschen aus den Landkreisen 
Donau-Ries und Dillingen das BGJ Agrarwirtschaft an der 
Berufsschule Höchstädt. Dies entspricht in etwa dem Durch-
schnitt der letzten zwanzig Jahre. Als Novum in diesem Jahr 
fällt auf, dass die Hälfte der Schüler bereits einen außerland-
wirtschaftlichen Berufsabschluss vorweisen und somit die 
Ausbildungszeit verkürzen kann. 

 
 

 
 

Betriebliche Ausbildung 
 

 DON DLG außerh. Gesamt 

BGJ 12 10 0 22 

1.  
betr. Lehrjahr 8 9 3 20 

2.  
betr. Lehrjahr 2 3 4 9 

 
Während im ersten betrieblichen Lehrjahr noch 20 Auszu-
bildende im Dienstgebiet des AELF Nördlingen-Wertingen 
ihre betriebliche Ausbildung absolvieren, sind es im zweiten 
betrieblichen Lehrjahr lediglich 9 Lehrlinge. In den Fachklas-
sen der Berufsschule Höchstädt zeigt sich jedoch aufgrund 
von Gastschulverhältnissen ein anders Bild. Hier sind in der 
elften Klasse 17 und in der zwölften Klasse 15 Schü-
ler*innen. 
 
Obwohl im Bereich der Bildung die Zuständigkeit für einige 
Aufgaben an die Regierung von Schwaben abgegeben 
wurde, ist weiterhin das AELF Nördlingen-Wertingen erster 
Ansprechpartner zu allen Fragen der landwirtschaftlichen 
Aus- und Fortbildung. 

Unser Berater für Bildungsfragen 
Herr Merklein,  09081/2106-1024  
E-Mail: Heinz.Merklein@aelf-nw.bayern.de 
 
 

Hauswirtschaft 
 
Berufsabschlussfeier in der Hauswirtschaft 
 
Fünf Absolventinnen der dualen Ausbildung, zehn ehemali-
ge Studierende der Teilzeitschule der Landwirtschaftsschule 
Wertingen und eine Studierende der Landwirtschaftsschule 
Nördlingen haben die Sommer-Abschlussprüfung zur Haus-
wirtschafterin erfolgreich bestanden. Bei der feierlichen 
Zeugnisübergabe nahmen sie alle freudestrahlend ihre 
Zeugnisse und Berufsurkunden in Empfang. 
 
Hauswirtschaftsdirektorin Brigitte Steinle begrüßte alle 
Gäste und war froh, dass sich die Feier zumindest im kleinen 
Kreise durchführen ließ. „Sie haben sich den Prüfungen 
unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-
Auflagen gestellt und diese erfolgreich abgeschlossen. 
Dafür gebührt Ihnen großer Respekt.“ 
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Gratulanten 

Kreisbäuerin Anett Jung überbrachte die Glückwünsche des 
Bayerischen Bauernverbandes. Sie würdigte besonders die 
Bedeutung der hauswirtschaftlichen Berufe. „Sie haben 
einen Ausbildungsberuf gewählt, der bis in die kleinste Zelle 
unserer Gesellschaft verankert ist und der die Basis für täg-
liches Gelingen im Kleinen wie im Großen bildet.“ Damit 
seien Berufe der Hauswirtschaft eine Antwort auf den gesell-
schaftlichen und demographischen Wandel. Junge Berufs-
anfänger werden dringend benötigt und finden in Großhaus-
halten wie Seniorenheimen, Krankenhäusern und Tages-
stätten, aber auch in Privathaushalten vielfältige, moderne 
und attraktive Arbeitsplätze vor. 
 
Neue Ausbildungsverordnung Hauswirtschaft 
 
Siglinde Ballis, Beraterin für Bildungsfragen, blickte 
anschließend auf die Prüfungen zurück. Diese standen 
heuer nicht nur unter den Herausforderungen der Corona-
Beschränkungen, sondern es galt auch, die neue Aus-
bildungsverordnung für den Beruf „Hauswirtschafter/in“ 
bereits bei einem Teil der Prüflinge umzusetzen. So änderte 
sich hier das gesamte Prüfungsverfahren und die Bewertun-
gen. Ihr besonderer Dank galt daher dem Prüfungs-
ausschuss Wertingen mit der Vorsitzenden Ruth Husel, 
Niederaltheim, der die neue Verordnung problemlos umge-
setzt hatte. 
 
Die Besten 
 
Aus den Händen der Prüfungsvorsitzenden erhielten die 
frisch gebackenen Hauswirtschafterinnen ihre Zeugnisse 
und Urkunden, die sie nun zu qualifizierten Fachkräften 
machen. Besonders geehrt wurden die Besten der Aus-
bildungsrichtung. Sie erhielten vom VLF Lauingen-Wertin-
gen jeweils ein Buch als Präsent. Die Jahrgangsbesten 
waren Anja Domagalski, Westendorf mit einem Notendurch-
schnitt von 1,19, gefolgt von Simone Knaus, Deisenhofen 
(1,40) und Maria Braun, Wörnitzstein (1,66). 
Maria Braun schloss gleichzeitig als beste Auszubildende 
ihre duale Ausbildung ab (Ausbildungsbetrieb Michael 
Landes, Schießerhof, Donauwörth). 
 

 
 
Von rechts: Schulleiterin Brigitte Steinle, Prüfungsvor-
sitzende Ruth Husel sowie Kreisbäuerin Anett Jung und 
Bildungsberaterin Siglinde Ballis (beide links) gratulieren 
den Absolventinnen Maria Braun, Simone Knaus und Anja 
Domagalski zu ihrem hervorragenden Prüfungsergebnis. 

 
Alle Teilnehmerinnen der Abschlussprüfungen: 

Auszubildende: 

Luise Beck, Buxheim; Maria Braun, Wörnitzstein; Julia Moll, 
Zolling; Aliya Naimi Mehraban, Wittislingen; Jessica Oswald, 
Oettingen. 

 
 
Teilzeitschule Wertingen: 
 

Carina Demharter, Blindheim; Anja Domagalski, Westen-
dorf; Carola Holand, Rischgau; Sandra Schwarzbart, 
Unterthürheim; Bettina Kirner, Roggden; Marina Kleiber, 
Medlingen; Gerlinde Lindemeyr, Bliensbach; Kerstin Sauer, 
Pessenburgheim; Simone Knaus, Deisenhofen; Martina 
Veh, Pfaffenhofen. 

 

 
 
Sie hatten allen Grund zum Strahlen – die erfolgreichen 
Absolventen der Abschlussprüfung Hauswirtschaft 2021! 
 
 
Ausbildungszahlen 2021/22 
 
Die Zahl der Auszubildenden im Ausbildungsberuf „Haus-
wirtschafter/in“ konnte im Dienstgebiet des AELF Nördlin-
gen-Wertingen auf dem Niveau der Vorjahre gehalten wer-
den. Zurzeit befinden sich 5 Auszubildende auf dem Weg 
zum Berufsabschluss, davon drei in Großhaushalten 
(Senioren- oder Behinderteneinrichtungen), eine im Privat-
haushalt und eine im landwirtschaftlichen Unternehmer-
haushalt.  
Da nicht alle ausbildungswilligen Betriebe einen Azubi 
einstellen konnten, bleibt die Berufs- und Nachwuchs-
werbung eine wichtige Aufgabe des AELF. 
 
 
Neustrukturierung von beruflicher Beratung 
und Hoheitsvollzug 
 
Im Rahmen der Neuausrichtung der ÄELF wurde die 
Zuständigkeit in der Berufsausbildung in den Berufen der 
Land- und Hauswirtschaft mit Wirkung ab dem 01.07.2021 
neu geordnet. 
Dabei wurden den Regierungen u.a. die Angelegenheiten 
der zuständigen Stelle nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) zugewiesen. Damit nimmt die Regierung zukünftig 
die Aufgaben des Hoheitsvollzuges in der Berufsbildung 
wahr (z. B. Zulassung und Abnahme der Prüfungen, Führen 
des Verzeichnisses der Ausbildungsverträge usw.).  
 
Das AELF Nördlingen-Wertingen ist jedoch weiterhin der 
erste Ansprechpartner für die berufliche Bildung und zur 
Berufswerbung. 
 
Zu allen Fragen der hauswirtschaftlichen Aus- und Fort-
bildung wenden Sie sich daher auch weiterhin an unsere 
Beraterin für Bildungsfragen, Siglinde Ballis, 
E-Mail: siglinde.ballis@aelf-nw.bayern.de 
 08272/8006-2134. 

mailto:siglinde.ballis@aelf-nw.bayern.de
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Meister/Meisterin der Hauswirtschaft – 
eine Fortbildung mit guter Perspektive 
 
Ein neuer Lehrgang startet im März 2022 in Mindelheim und 
Fürstenfeldbruck.  
 

Unter der gemeinsamen Trägerschaft bieten die Regierung 
von Schwaben und die Regierung von Oberbayern einen 
Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung Hauswirt-
schaft an. Sie kooperieren dabei mit den Ämtern für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten in den beiden Regierungs-
bezirken. Entsprechend werden die 75 Unterrichtstage je zur 
Hälfte am AELF Mindelheim und am AELF Fürstenfeldbruck 
stattfinden. Der berufsbegleitende Vorbereitungslehrgang 
beginnt im März 2022. Die Fortbildung dauert zwei Jahre 
und führt im April 2024 zur Meisterprüfung Hauswirtschaft. 
 

Fach- und Führungskräfte in der Hauswirtschaft sind auf 
dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. Sie sorgen in Großhaus-
halten wie beispielsweise in Seminar- und Tagungshäusern, 
Senioren- und Kindereinrichtungen für das leibliche Wohl 
von Bewohnern und Gästen und kümmern sich um ein 
gepflegtes, attraktives Lebensumfeld. Einige Meisterinnen 
und Meister machen sich mit hauswirtschaftlichen Dienst-
leistungsbetrieben selbstständig oder bauen sich einen 
eigenen Betriebszweig wie Gästebeherbergung oder Direkt-
vermarktung auf. Eine wichtige Aufgabe stellt auch die Aus-
bildung des Berufsnachwuchses in der Haushaltswirtschaft 
dar. 

Auf dem Stundenplan der Meisterfortbildung stehen neben 
fachlichen hauswirtschaftlichen Inhalten auch betriebswirt-
schaftliche Themen einschließlich Organisationsfragen. Die 
Teilnehmer des Kurses werden daneben auch im Führen 
von Mitarbeitern sowie in Fragen des Qualitätsmanage-
ments geschult. 

Der Unterricht im Rahmen der Fortbildung findet jeweils 
montags von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt, wobei die Ferien 
weitgehend unterrichtsfrei sind.  

Für Fragen rund um die Meisterbildung Hauswirtschaft erteilt 
der Bereich Landwirtschaft bei der Regierung von Schwa-
ben Auskunft,  0821/327-3556,  
E-Mail: ernaehrung-landwirtschaft@reg-schw.bayern.de. 

Interessierte können sich dort unverbindlich zum Info-
vormittag in Fürstenfeldbruck am 22.11.2021, 9:00 Uhr, 
anmelden. 

 
 

BEREICH LANDWIRTSCHAFT  

 

Abteilung 1 - Förderung 
 
Nach der Fusion der Ämter in Nördlingen und Wertingen 
ändern sich die Zuständigkeiten der Gemeinden nicht. Nach 
wie vor wenden sich Landwirte aus dem Landkreis Donau-
Ries an den Standort Nördlingen und Landwirte aus dem 
Landkreis Dillingen an den Standort Wertingen.  
 
Agrarumweltmaßnahmen 
 
Die Ausgestaltung des Kulturlandschaftsprogrammes 
(KULAP) und Vertragsnaturschutzprogrammes (VNP) wird 
sich in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr bewegen. Wäh-
rend bei KULAP ausschließlich Neuverpflichtungen mit 
einem einjährigen Verpflichtungszeitraum angeboten wer-
den, sind bei VNP 5-jährige Neuantragstellungen möglich. 
Die Antragstellung wird im gewohnten Zeitraum 
Januar/Februar wie im Vorjahr als Online-Antrag möglich 
sein. 

 
Betriebsinhaberwechsel und Junglandwirteförderung 
 

Sollten Hofübergaben, GbR-Gründungen, GbR-Auflösun-
gen oder andere Inhaberwechsel stattfinden, bitte im eige-
nen Interesse möglichst frühzeitig mit dem zuständigen 
Sachbearbeiter besprechen! Besonderheiten hinsichtlich 
der Übertragung der Zahlungsansprüche bzw. der Gestal-
tung von GbR-Verträgen hinsichtlich der Junglandwirte-
förderung sind zu beachten und sollten vor der Vertrags-
unterzeichnung abgeklärt werden. 
Bei KULAP-B10-Betrieben (Ökologischer Landbau im 
Gesamtbetrieb) ist bei Betriebsinhaberwechsel darauf zu 
achten, dass beim Ökokontrollvertrag keine Lücke entsteht. 
 
Dauergrünland (DG)-Umwandlung und Bagatellgrenze 
 

Wenige Quadratmeter verursachen viel Aufwand. Nachdem 
bei DG-Umwandlungen eine Bagatellgrenze (bis zu 500 qm) 
eingeführt wurde, ist von der Landwirtschaftsverwaltung 
jede Bagatelle auch zu bezeichnen. Folgende Hinweise 
dazu: 
Umwandlungen von Dauergrünland nach dem 31.12.2019 
sind bis zu einer Grenze von 500 qm pro Betrieb und Jahr 
förderrechtlich nicht genehmigungspflichtig. Umwandlungen 
im Rahmen des Naturschutz- und Wasserrechts bleiben 
weiterhin genehmigungspflichtig.  
Diese Bagatellgrenze gilt nicht 
- für umweltsensibles DG (FFH-Gebiete) 
- für Umwandlungen vor 2020 
- für Flächen, die an eine genehmigte Umwandlung 

angrenzen 
- für DG, das bereits für ein umgewandeltes DG wieder 

eingesät wurde (5 Jahre Bindung) 
 

Einführung des Flächenmonitoringsystems (FMS) 
in Bayern 
 

Ab dem Jahr 2022 wird ein Flächenmonitoringsystem einge-
führt. In diesem Jahr fanden im Landkreis Donau-Ries und 
Dillingen umfangreiche Vor-Ort-Kontrollen bei den Flächen 
statt. Ab 2022 werden mit Flächenmonitoring Bildaufnahmen 
mehrmals pro Woche per satellitengestützter Fernerkun-
dung erstellt. Die Bilder werden über das ganze Jahr hinweg 
zunächst automatisiert ausgewertet. Bei Unstimmigkeiten 
der beantragten Daten werden in der Regel nach Kontakt 
mit dem Antragsteller entsprechende Anpassungen durch-
geführt. 
Da genaue Abgrenzungen der Feldstücke mit diesem 
System nicht möglich sind, werden weiterhin alle 2 Jahre 
Luftbilder (mit Flugzeug) erstellt, um Ungenauigkeiten an 
den Bewirtschaftungsgrenzen zu korrigieren. Im Jahr 2022 
findet die nächste Überfliegung statt. Wir empfehlen, vor der 
nächsten Antragstellung (ab Dezember) die Flächen genau 
zu prüfen und anstehende Flächenzu- und -abgänge früh-
zeitig durchzuführen. Ihr zuständiger Sachbearbeiter unter-
stützt Sie gerne, dies ist auch online möglich.  
 
 

Abteilung 2 - Bildung und Beratung 
 

a) Sachgebiet Ernährung, Haushaltsleistungen 
(L2.1) 

 

Ernährung und Bewegung 
 

Im Herbst/Winter 2021 führen wir in den Programm-
reihen „Gesund und fit durch die Schwangerschaft“ und 
„Kinderleicht und lecker“ Online-Angebote und teilweise 
auch Präsenzkurse durch. Dabei sind die 3G-Hygiene-
auflagen zu berücksichtigen. Coronabedingt gibt es 
keinen Flyer mit Terminübersicht, die Termine werden 
nur online veröffentlicht.  
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Auf unserer Homepage und im Anmeldeportal erhalten 
Sie nähere Informationen zu den Veranstaltungen. 
Interessierte gelangen über www.aelf-nw.bayern.de zur 
Anmeldung unter www.weiterbildung.bayern.de. 

 
Nutzen Sie für weitere Informationen gerne die QR-
Codes: 
 

 AELF Nördlingen-Wertingen (Startseite) 

 

 „Gesund und fit durch die Schwangerschaft“ 

 

 „Kinderleicht und lecker“ 

 
Wir suchen weiter qualifizierte ReferentInnen, die Ange-
bote im Bereich Ernährung oder Bewegung machen 
wollen. Nähere Informationen auf der Homepage oder 
am Amt. 
 

Ansprechpartnerinnen: 
Ina Korndörfer    09081/2106-1045 
Dr. Cornelia Stadlmayr   08272/8006-2131 
 
 
Neuerungen im „Programm Erlebnis Bauernhof“ 

 
Um verstärkt Alltagskompetenzen im 
Schulunterricht zu vermitteln, hat Mitte 
Januar 2020 das bayerische Kabinett die 
Einführung des Konzepts „Schule fürs 
Leben“ beschlossen.  
So können ab dem Schuljahr 2020/2021 Schüler und 
Schülerinnen einmal während der Grundstufe (2. bis 4. 
Kl.) und einmal in der Sekundarstufe (5. bis 10. Kl.) an 
einer Projektwoche zum Thema „Schule fürs Leben“ teil-
nehmen. Leider wurde dieses Angebot durch Corona 
ausgebremst. Es besteht die Hoffnung, dass es ab die-
sem Schuljahr „los geht“. Da in diesem Zusammenhang 
auch von Projektwoche gesprochen wird, wurden die 
seither bekannten Projektwochen im Programm Erlebnis 
Bauernhof in „Aktiv-Wochen“ umbenannt.  

 
➢ Die Aktiv-Wochen (frühere „Projektwochen“) 

Herbst.Erlebnis.Bauernhof 2021 finden im Zeit-
raum 18. Oktober (KW 42) – 19. November 2021 
(KW 46), insgesamt über 5 Wochen statt, ausgenom-
men in den Herbstferien vom 02.11. - 05.11. 

 
➢ Um interessierte Betriebe „Fit für das Programm 

Erlebnis Bauernhof“ zu machen, wurden schwa-
benweit 3 Veranstaltungen angeboten. Die Inhalte 
qualifizieren landwirtschaftliche Betriebe zum Ein-
stieg in das Programm „Erlebnis Bauernhof“ und ver-
mitteln zudem ein gutes Rüstzeug für die Teilnahme 
an dem vom Kultusministerium gestarteten Projekt 
„Schule fürs Leben“. 

 

 
Direktvermarktung 
 

Nach langer coronabedingter Pause traf sich der Arbeits-
kreis (AK) Direktvermarkter aus dem Landkreis Dillingen 
in großer Runde im neuen Laden der Familie Steidle in 
Zöschlingsweiler. Anita Steidle stellte ihr Ladenkonzept 
und die noch im Bau befindliche Gaststätte vor. Viele 
Fragen gab es z.B. zu Ladenaufbau, Ausstattung, 
Kundenführung, Beleuchtung oder zum Kassensystem. 
Im Anschluss präsentierte Hanna Lottermann-Young 
vom Verein Donautalaktiv e.V. das Projekt „regionale 
Identität“.  
Im Anschluss entstand eine rege Diskussion und ein 
guter Austausch unter den DirektvermarkterInnen. 
Gerade dieser Austausch macht die AK-Treffen so wert-
voll und interessant. 
Der Arbeitskreis Direktvermarkter DLG wird zukünftig 
von Monika Weber betreut. Die bisherige Ansprech-
partnerin Stephanie Kopold-Keis wechselt im Zuge der 
Neuordnung an die Regierung von Schwaben.  
Ansprechpartner für die Direktvermarktung am AELF 
Nördlingen-Wertingen: 
Erhard Würth  09081/2106-1030 
Monika Weber  08272/8006-2152 
 
 

b) Sachgebiet Landwirtschaft (2.2) 
 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung (EIF) 
Agrarinvestitionsförderprogramm (AFP) 
 
1. Gefördert werden: 

Investitionen in die Tierhaltung (Bauten, Technische 
Einrichtungen der Innenwirtschaft) 

Lagerräume für Wirtschaftsdünger, sofern sie mit 
Investitionen in der Tierhaltung in Verbindung stehen 

Aufwendungen für Architektur- und Ingenieurleis-
tungen, Beratung und Betreuung der Baumaß-
nahmen 

Verarbeitung zu und Vermarktung von Anhang-I-
Erzeugnissen  

2. Wer kann Antrag stellen und wie hoch ist der 
Fördersatz? 

Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft 
mit Sitz in Bayern, egal welcher Rechtsform 

Grundsätzlich Tierhaltung nach Vorgaben der 
„besonders tiergerechten Haltung (btH) -> 25 % 
Förderung  

Verarbeitung zu und Vermarktung von Anhang-I-
Erzeugnissen -> 20 % Förderung 

3. Erhöhung seit 2021: 

Umstellung von Anbinde- auf Laufstallhaltung im 
Bereich Milchvieh von 30 % auf 40 % 

Investitionen in die Zuchtsauenhaltung von 35 % auf 
40 % 

4. Wann und wo kann Antrag gestellt werden? 

Antragstellung am zuständigen AELF, ab 200.000 € 
muss Betreuer hinzugezogen werden 

Bisher ist für nächstes Jahr nur eine Auswahlrunde 
geplant, voraussichtlich im Frühsommer 2022 

Antragstellung derzeit möglich, aber aufgrund 
Vorlaufzeit für Unterlagen (Baugenehmigung!) unbe-
dingt rechtzeitig mit Planung beginnen. 

http://www.aelf-nw.bayern.de/
http://www.weiterbildung.bayern.de/
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Diversifizierungsförderung (DIV) 
 

1. Gefördert werden: 

Investitionen, die landwirtschaftsnahe sowie haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen und Tätigkeiten 
ermöglichen (auch Neubauten) 

sonstige Vorhaben, die gleichzeitig dem Erhalt und 
der Modernisierung bestehender Gebäudesubstanz 
eines landwirtschaftlichen Betriebes dienen (aus-
schließlich Umbauten) 

Aufwendungen für Architektur- und Ingenieurleistun-
gen, Beratung und Betreuung der Baumaßnahmen 

2. Wer kann Antrag stellen und wie hoch ist der 
Fördersatz? 

Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft 
mit Sitz in Bayern, egal welcher Rechtsform 

Grundsätzlich bis zu 25 % Förderung  

3. Wann und wo kann Antrag gestellt werden? 

Antragstellung wie bei AFP 
 
Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft 
(BaySL) 

 

1. Gefördert werden mit entsprechendem 
 Zuschuss: 

Investitionen zur Verbesserung des Tierwohls –> 30 % 

Investition in betriebliche Heu-Belüftungstrock-
nungen mit angewärmter Luft –> 25 % 

Investition in eine Multiphasenfütterung –> 25 % 

Technische Einrichtungen zur Z-Saat- und Z-Pflanz-
gutaufbereitung –> 25% 

Lager mit Technik für Körnerfrüchte für EG-Öko-
Betriebe –> 25 % 

Wasserbevorratung einschließlich Pumpen in Son-
derkulturen –> 25 % 

2.  Wer kann Antrag stellen? 

Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft 
mit Sitz in Bayern  

Kooperationen landwirtschaftlicher Unternehmer 
egal welcher Rechtsform 

3. Wann und wo kann Antrag gestellt werden? 

Antragstellung am zuständigen AELF jederzeit mög-
lich (Papierantrag) 

Die aktuelle Richtlinie läuft bis 31.12.2021, bei 
Interesse vorher noch Antrag stellen! 

 
Bayerisches Sonderprogramm Landwirtschaft 
digital (BaySL Digital) 

 

1. Gefördert werden mit entsprechendem 
Zuschuss: 

Teil A Digitalbonus Agrar: Agrarsoftware im Rahmen 
der pflanzlichen und tierischen Erzeugung- 500 € 
einmalig 

Teil B Düngesensor-Technologie: Sensor-Techno-
logie zur organischen und mineralischen Düngung – 
40 % 

Teil C Digitale Hack-und Pflanzenschutztechnik: z.B. 
elektronische Reihenführung, Feldroboter – 40 % 

Teil D Sensorik in der Tierhaltung: z.B. Sensor-
systeme am Tier – 25 % 

 

Alle förderfähigen Investitionen sind im jeweiligen 
Programmabschnitt in einer Positivliste aufgeführt! 

 

2.  Wer kann Antrag stellen? 

Gefördert werden Unternehmen der Landwirtschaft 
mit Sitz in Bayern egal welcher Rechtsform 

Rechtsfähige Zusammenschlüsse von landwirt-
schaftlichen Unternehmen (nur für Teile B und C)  

 

3. Wann und wo kann Antrag gestellt werden? 

Antragstellung ganzjährig nur online über iBalis mög-
lich 

Richtlinie für die Teile B, C und D bis 31.12.2022 
verlängert, bei Teil A endet die Antragstellung am 
31.12.2021. 

 
Auskünfte zur Förderung von Investitionen der 
bayerischen Landwirtschaftsverwaltung erhalten Sie 
unter: 
www.aelf-nw.bayern.de -> Landwirtschaft -> Förderweg-
weiser ->Investitionsförderung mit Diversifizierung       
oder bei: 
Ingrid Rosenbauer  09081/2106-1027 
Michael Sauset  09081/2106-1028 
Peter Schulz   08272/8006-2119 
Sabine Klostermeir  08272/8006-2129 

 
Förderung von Herdenschutzmaßnahmen 
gegen Übergriffe durch den Wolf 
 
Zur Unterstützung der bayerischen Weidetierhalter wer-
den in den Gebieten mit Wolfpräsenz Herdenschutz-
maßnahmen zu 100 Prozent gefördert. Dazu zählen z.B. 
der Bau von Zäunen und die Anschaffung mobiler Ställe 
zum Schutz gegen Wölfe. Die aktuellen Wolfsgebiete in 
Bayern werden vom Landesamt für Umwelt veröffent-
licht.  Informationen finden Sie unter: 
www.aelf-nw.bayern.de → Landwirtschaft → Tierhaltung 
→ Förderung von Herdenschutzmaßnahmen → Förder-
programm: Investitionen in Herdenschutzmaßnahmen 
gegen Übergriffe durch den Wolf – Staatsministerium  
 

Dort können Sie bei Hintergrundinformationen die För-
derkulissen unter „Webauftritt des LfU – Herdenschutz 
Wolf“ → bei Förderkulisse Ihre Gemeinde in die Such-
zeile des Umweltatlas eintragen und erhalten die Dar-
stellung, ob Zäune oder Herdenschutzhunde gefördert 
werden (rot bzw. schwarz schraffiert). Der Landkreis 
Donau-Ries hat derzeit keine Gebiete in der Kulisse mit 
Schadensausgleich, die Förderung von Schutzmaß-
nahmen ist aber in einigen Gemarkungen möglich. 

 

Ansprechpartner am AELF Nördlingen-Wertingen sind 
Michael Sauset  09081/2106-1028 
Georg Zettler  08272/8006-2167 

 
Weitere Förderprogramme durch den Bund: 

 
„Bauernmilliarde“ – 
Investitionsprogramm Landwirtschaft (Rentenbank) 

 
1. Gefördert werden: 

Investitionen in umwelt- und ressourcenschonende 
Technik – siehe Positivliste 

Bauliche Anlagen zur emissionsarmen Lagerung von 
Wirtschaftsdüngern  

Anlagen zur Gülleseparation – Antragstellung noch 
nicht möglich 
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2.  Wer kann Antrag stellen und wie hoch ist der 

Fördersatz? 

landwirtschaftliche Betriebe – 40 % 

landwirtschaftliche Lohnunternehmen – 10 %,  
bei Kleinunternehmern 20 % 

gewerbliche Maschinenringe – 10 %,  
bei Kleinunternehmern 20 % 

 
3.  Wann und wo kann Antrag gestellt werden? 

1.  Schritt: 
Prüfen Sie, ob Sie antragsberechtigt sind und neh-
men Sie vor Antragstellung an der Interessenbekun-
dung teil. 

2. Schritt:  
Finden Sie Ihr Vorhaben auf der Positivliste und 
besprechen Sie dies mit Ihrer Hausbank. 

 
Wenn Sie zur Antragstellung eingeladen werden, 
geht es mit dem Zuschuss-Antrag weiter. 

 
Voraussichtlich im Frühjahr 2022 wird ein neues 
Interessenbekundungsverfahren gestartet. Ab die-
sem Zeitpunkt ist auch die Registrierung im Online-
portal der Rentenbank wieder möglich.  

Weitere Informationen finden sie unter: 
www.rentenbank.de/foerderangebote/bundesprogramme/
landwirtschaft  

 
BLE - Bundesprogramm Energieeffizienz 
 
Die Maßnahmenförderung setzt in zwei Bereichen an. 
Zum einen werden Beratungen und Wissenstransfer 
sowie Informationsmaßnahmen gefördert, zum anderen 
werden Investitionen für langlebige Wirtschaftsgüter 
gefördert, die die CO2-Emissionen des Produktions-
prozesses landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse maß-
geblich reduzieren. 
 
Förderfähig sind beispielsweise mit 30 % Zuschuss: 

elektrische Motoren und Antriebe, Pumpen, Ventila-
toren im direkten Austausch 

Reifendruckregelanlagen  
 

Weitere Informationen unter:  
www.ble.de 
oder Michael Sauset  09081/2106-1028 

 
 

Bodenfruchtbarkeit im Auge behalten 
 
Der Anbau von Reihenkulturen wie Mais und Zucker-
rüben im Mulchsaatverfahren wird der Forderung nach 
Vermeidung von Bodenerosion gerecht. Die Saat direkt 
in den Mulch ohne Saatbettbereitung ist aus Sicht des 
Erosionsschutzes dabei wesentlich effektiver und bringt 
bei den Dünge- und Pflanzenschutzauflagen zum 
Gewässerschutz evtl. zusätzliche Vorteile. Zur Vermei-
dung von Bodenverdichtungen sollten die Böden nur bei 
tragfähigen Bedingungen befahren werden. Mit steigen-
dem Tongehalt nimmt die Tragfähigkeit des Bodens 
unter feuchten Bedingungen ab, damit treten ertrags-
relevante Verdichtungen verstärkt auf. 
 
Humuserhalt und Förderung des Bodenlebens wirken 
sowohl der Bodenerosion, als auch Bodenverdichtungen 
entgegen. Das Porenvolumen des Bodens wird positiv 
beeinflusst und das Bodengefüge stabiler. 

 
Mit einer vielfältigen Fruchtfolge, dem Belassen von 
Ernterückständen und organischer Düngung kann die 
Humusbilanz und das Bodengefüge verbessert werden. 
Kleegräser zählen ertraglich und mit ihren positiven Aus-
wirkungen auf die Folgekulturen sicher zu den am meis-
ten unterschätzten Kulturen überhaupt. 
Eine ausreichende Kalkversorgung des Bodens verbes-
sert die Bodeneigenschaften zusätzlich. Die Wirkung 
des Kalkes auf die Stabilität des Bodens, seine biologi-
sche Aktivität und die Verfügbarkeit der im Boden 
vorhandenen Nährstoffe stehen im Vordergrund. Die 
Bodenuntersuchung weist einen eventuellen Kalkbedarf 
aus. Stickstoff und Schwefel sind auswaschungs-
gefährdet und bedürfen einer jährlich wiederkehrenden 
bedarfsgerechten Düngung. 
 
Insektenschutzgesetz 
und Pflanzenschutzanwendungsverordnung 
 

Mit dem Inkrafttreten des Insektenschutzgesetzes wurde 
u.a. geregelt, dass bei Pflanzenschutzmittelanwendun-
gen grundsätzlich ein Abstand von 10 m zu Gewässern 
einzuhalten ist. Dieser Abstand kann auf 5 m reduziert 
werden, wenn ein mindestens 5 m breiter ganzjährig 
bewachsener Randstreifen vorhanden ist. Der Abstand 
wird anders als nach bayerischem Naturschutzgesetz ab 
der Böschungsoberkante gemessen. Falls keine 
Böschungsoberkante vorhanden ist, wird ab der mittle-
ren Wasserlinie gemessen. 
Die Regelung führt auch dazu, dass am Rand von Acker-
flächen, die z.B. durch einen Schotter- oder Teerweg von 
einem Gewässer getrennt sind, evtl. ein Gewässerrand-
streifen angelegt werden muss oder es darf innerhalb 
eines Abstandes von 10 m zum Gewässer kein Pflan-
zenschutzmittel ausgebracht werden. 
Im Zusammenhang mit dem Insektenschutzgesetz 
wurde auch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung 
geändert. Demnach darf Glyphosat ab 08. September 
2021 nur mehr in Ausnahmefällen eingesetzt werden. 
Die Vorerntebehandlung (Sikkation) von sonst nicht 
erntefähigen Teilflächen ist jetzt grundsätzlich verboten. 
Für Vorsaat- und Stoppelbehandlungen gilt, dass nur 
noch ausdauernde Unkräuter und Ungräser (Ackerkratz-
distel, Ampfer, Landwasserknöterich, Quecke u.a.) 
bekämpft werden dürfen. Vor einem evtl. Einsatz muss 
geprüft werden, ob alternative Maßnahmen, wie Frucht-
folge, Aussaatzeitpunkt oder mechanische Maßnahmen 
durchgeführt werden können. Eine Anwendung ist nur 
dann erlaubt, wenn die alternativen Maßnahmen nicht 
möglich oder zumutbar sind. Diese Prüfung sollte aus-
reichend dokumentiert werden. 
Auf Flächen, die im Direkt- oder Mulchsaatverfahren 
bestellt werden, darf Glyphosat vor der Saat zur 
Bekämpfung von Altverunkrautung jeder Art weiterhin 
eingesetzt werden, unabhängig davon, ob es sich um 
erosionsgefährdete Flächen handelt oder nicht. 
Diese Regelungen gelten nur so lange, wie der Wirkstoff 
in der EU zugelassen ist und für die entsprechende 
Anwendung ein zugelassenes Glyphosatprodukt am 
Markt ist. 
 
Beschränkung der Anwendung des Wirkstoffes 
Terbutylazin 
 

Der im Maisanbau sehr häufig eingesetzte Bodenwirk-
stoff Terbutylazin darf künftig nur noch alle 3 Jahre und 
in einer maximalen Aufwandmenge von 850 g Wirk-
stoff/ha angewendet werden. Zwischen einer wieder-
kehrenden Anwendung müssen also mindestens 2 Jahre 
liegen, in denen der Wirkstoff nicht eingesetzt wird. Die 
Anwendungsbestimmung gilt rückwirkend, in den Vor-
jahren durchgeführte Behandlungen bleiben aber legal. 



- 12 - 
 

 

c) Sachgebiet Nutztierhaltung (L2.3T) 
 

 Mit der Neuausrichtung der Landwirtschaftsverwaltung 
wurden auch die Zuständigkeiten und Aufgabenfelder 
der Beratung/Betreuung in der tierischen Erzeugung neu 
strukturiert. 

 

Die bisherigen Fachzentren wurden aufgelöst und als 
neue Einheit Sachgebiet 2.3T Nutztierhaltung an den 
LKV-Standorten konzentriert und dort in die Abteilung 2, 
Bildung und Beratung integriert. Am Standort Wertingen 
sind neben den bisherigen Bereichen Rinderzucht und 
Schweinehaltung auch Rinderhaltung, Rindermast, 
Kleintierzucht und -haltung gebündelt. So bildet sich in 
dieser Einheit quasi das ehemalige „Tierzuchtamt“ ab.  
Die Aufgabenfelder decken sich weitgehend mit denen 
der früheren Fachzentren. Zusätzlich wird ein Teil der 
Beratungskompetenz des ehemaligen Milchviehteams 
Mindelheim in Wertingen etabliert.  
Schwerpunktaufgaben der neuen Einheit sind: 

• Zuchtleitung Rinderzucht 

• Planung und Durchführung von Zuchtprogrammen 

• Vollzug tierzuchtrechtlicher Vorschriften 

• Fachliche Leitung des Milch- und Fleischerzeuger-
rings 

• Fachliche Koordinierung und Unterstützung des 
Verbundpartners in Spezialfragen 

• Spezialfragen der Bauberatung, Produktionstech-
nik, Verfahrenstechnik 

• Überregionale Arbeitskreise Zucht, Produktions-
technik, Verfahrensökonomik 

• Mitwirkung bei Berufsausbildung und Unterricht an 
agrarwirtschaftlichen Fachschulen 

 

In der neuen Struktur soll die Grundberatung zu allen 
landwirtschaftlichen Fragestellungen an allen Ämtern 
stattfinden – in weitergehenden Fragen kommen die 
Spezialisten der L2.3T ins Spiel. 
 
Rinderzucht 
 

Neuer Zuchtwert Melkverhalten (MVH) 
 

Bisher wurde das Melkverhalten nur bei geprüften Bullen 
über die Angabe „Nervosität“ beim Balkendiagramm 
erfasst. Jetzt liegen Single-Step-Zuchtwerte für alle 
genotypisierten Tiere vor. 
Datengrundlage sind die Erhebungen aus der Nach-
zuchtbewertung in Bayern und Baden-Württemberg und 
in Österreich zusätzlich die Erfassungen aus der MLP. 
 

Mit 5 % liegt die Heritabilität niedrig, daher wird der 
Zuchtwert erst ab einer Sicherheit von 40 % veröffent-
licht. Die Zusammenhänge zwischen den Häufigkeiten 
nervöser Kühe und dem Zuchtwert MVH sind in den 
extremen Bereichen doch sehr deutlich. 

 

Mit dem Zuchtwert Melkverhalten bekommt der Züchter 
ein Hilfsmittel an die Hand, um in Richtung einer ruhigen 
und umgänglichen Herde zu züchten. Auch wenn bei der 
Einführung eines Zuchtwerts die Erwartungen häufig 
sehr hoch sind, sollten schon aufgrund der niedrigen 
Erblichkeit, Selektionsentscheidungen behutsam und 
unter Berücksichtigung aller übrigen Zuchtwerte erfol-
gen.  
 
Verstetigung von FleQS 
 

Ab Oktober 2021 ist eine Förderung des Freistaates 
Bayern für Genotypisierungen von weiblichen Rindern 
zur Verbesserung der Gesundheit, Robustheit und gene-
tischen Qualität verfügbar.  

 
Damit können zusätzlich zu den bisherigen FleQS-
Teilnehmern neue Betriebe in die geförderte 
Herdentypisierung unter folgenden Voraussetzungen 
einsteigen: 

• aktive Teilnahme beim Zuchtprogramm auf Gesund-
heit und Robustheit (FleQS) 

• vertragliche Vereinbarung mit dem ZV Wertingen 

• mindestens 60 % Anteil Genomischer Jungvererber 
(GJV) an den Erstbesamungen 

• Teilnahme bei ProGesund mit kontinuierlicher 
Gesundheitsdatenmeldung 

• Erfüllung von Mindestkriterien beim Monitoring der 
gemeldeten Phänotypen (Beobachtungen und Diag-
nosen) für die ZWS-Merkmale Gesundheit (Mastitis, 
frühe Fruchtbarkeitsstörungen, Zysten, Milchfieber). 

 
Mittlerweile sind zu den bisherigen 19 Teilnehmern für 
das Förderjahr 2022 weitere 22 vorgemerkt. Weitere 
Betriebe können zum Förderjahr 2023 einsteigen, sollten 
aber schon jetzt mit der Datenlieferung zu ProGesund 
beginnen, um die Startvoraussetzungen zu erfüllen. Wir 
sehen in der Fortführung von FleQS (Verstetigung) eine 
große Chance. 

 

• Die Selektion kann gezielt bereits im Kälberalter 
anhand der Zuchtwerte und Erbfehlersituation erfol-
gen. Mit der Single-Step-Zuchtwertschätzung ist die 
Aussagekraft der Zuchtwerte in Bezug auf den erwar-
teten Phänotyp deutlich gestiegen.  

• Mit entsprechender Selektion kann der GV-Besatz 
reduziert werden – ein Thema, das nahezu überall 
auf den Nägeln brennt. 

• Mit der gezielten Anpaarung anhand der genomi-
schen Zuchtwerte und der Nutzung von hochtypisier-
ten Tieren sind beste Möglichkeiten für die züchteri-
sche Verbesserung der Herde gegeben. 

• Zudem sind Kuh-Lernstichproben-Teilnehmer immer 
auch gefragte Betriebe für interessante Forschungs-
projekte, aus denen große Vorteile gezogen werden 
können. 

 
Im Übrigen: Die ProGesund-Daten geben bei konse-
quenter Datenpflege enormen Aufschluss für das 
Management. So berichten z.B. Betriebe von Unter-
schieden in der Einsatzleistung von 5 kg und mehr 
zwischen Kühen mit bzw. ohne Vorerkrankungen in der 
Aufzuchtphase. 

 
Rinderhaltung 
 
Seit etlichen Monaten ist die Diskussion um die Zukunft 
der Anbindehaltung verstärkt in Gang gekommen. Auch 
in unserer Region mit einer im bayerischen Vergleich 
relativ großstrukturierten Milchviehhaltung sind viele 
Betriebe von der Thematik betroffen. 
Wir werden in der Beratungsarbeit im Winterhalbjahr 
Lösungsansätze in verschiedenen Richtungen beleuch-
ten und anhand praktischer Betriebe vorstellen. Die 
Termine sind derzeit in Planung.  
Achtung: Interessenten für diese Thematik: Bitte teilen 
Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir gezielt ein-
laden können.  
E-Mail mit Stichwort „Lösungsansätze Anbindehaltung“ 
an poststelle@aelf-nw.bayern.de 
 

Weitere geplante Beratungsthemen sind:  
Tierwohl/Stallkomfort, Klauenpflege, Energieeffizienz. 
 

Gerne bieten wir auch wieder einen Bäuerinnentag an 
und sind dankbar für Themenvorschläge. 
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Schweinehaltung 
 
Vorlage Maßnahmenplan – 
Aktionsplan Schwanzkupieren 
 
Das vollständige oder teilweise Amputieren von Körper-
teilen ist bei Wirbeltieren nach Tierschutzgesetz ver-
boten. Ausnahmen sind im Tierschutzgesetz § 6 gere-
gelt. Grundsätzlich gilt beim Schwanzkupieren beim 
Schwein, dass die Amputation aus verschiedenen Grün-
den unerlässlich ist. Ob dies der Fall ist, hat der Schwei-
nehalter seit 01.07.2019 entsprechend den Vorgaben im 
sogenannten „Aktionsplan Schwanzkupieren“ nach-
zuweisen. Jeder Schweinehalter hat mindestens zwei-
mal im Jahr die Ohr- und Schwanzverletzungen in 
seinem Bestand zu erheben, eine Risikoanalyse durch-
zuführen und eventuell Optimierungsmaßnahmen einzu-
leiten.  

Auf dieser Basis erklärt jeder Betrieb mit der Tierhalter-
erklärung zum 01.07.2021, wie bereits in den beiden 
Vorjahren, ob aufgrund der Probleme in seinem Betrieb, 
bei seinem Ferkellieferanten oder beim Abnehmer seiner 
Ferkel das Schwanzkupieren weiterhin notwendig ist. 
Die Einhaltung dieser Vorgaben des „Aktionsplans“ sind 
CC-relevant und werden im Rahmen der CC-Kontrollen 
auf den Betrieben geprüft.  

Laut „Aktionsplan Kupierverzicht“ haben ab 01.07.2021 
schweinehaltende Betriebe, die in ihrem Bestand in den 
Jahren 2020 und 2021 vermehrt (über 2 % der Tiere) 
Probleme mit Schwanz-/Ohrverletzungen hatten und in 
der Tierhaltererklärung die Einstufung „2a“ vornehmen 
mussten, zusätzlich zu den dargestellten Verpflichtun-
gen einen sogenannten „Maßnahmenplan“ zu erstellen 
und vorzulegen. In diesem Maßnahmenplan sind sowohl 
die Probleme wie auch die Lösungsansätze zur Redu-
zierung der Verletzungen darzustellen, es soll damit 
überprüft werden, ob das Kupieren und/oder das Halten 
von kupierten Tieren weiterhin unerlässlich ist. 

Zur Erstellung des Maßnahmenplans kann ein Muster-
formular, das auf der Homepage www.aktionsplan-
kupierverzicht.bayern.de unter dem Bereich „Downloads 
Formulare“ zu finden ist, verwendet werden. Der Maß-
nahmenplan muss bis spätestens 15.11.2021 dem 
zuständigen Veterinäramt vorgelegt werden. 

 
Beschäftigungsmaterial für Schweine  
 
Die lange diskutierte Änderung der Tierschutz-Nutztier-
haltungsverordnung ist am 09.02.2021 in Kraft getreten. 
Am 10.03.2021 wurden dazu entsprechende Ausfüh-
rungshinweise veröffentlicht, die die Vorgaben der Ver-
ordnung detaillierter regeln, definieren und Grundlage für 
die Kontrollen auf den Betrieben sind. Ein Punkt der Ver-
ordnung befasst sich auch damit, welches Beschäfti-
gungsmaterial für Schweine eingesetzt werden darf.  
 
Seit 01.08.2021 gilt für alle Schweinehalter:  
Jedes Schwein muss jederzeit Zugang zu gesundheitlich 
unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhande-
nem Beschäftigungsmaterial haben. Dieses muss, wie 
bisher, untersuchbar, bewegbar und veränderbar sein. 
Neu ist, dass es aus „organischem und faserreichem“ 
Material bestehen muss. Beispielhaft werden dafür in der 
Verordnung insbesondere Stroh, Heu, Sägemehl oder 
eine Mischung dieser Materialien genannt. Andere 
organische und faserreiche Materialien wie Jutesäcke, 
Naturseile, Heu, Silagen, frisches Grobfutter, Fasermixe 
oder Presslinge aus diesen Materialien sind möglich. 

 
Als ausreichende Menge gelten maximal 12 Tiere je 
Beschäftigungsobjekt/Beschäftigungsplatz. Der Be-
schäftigungsplatz z. B. bei Raufen orientiert sich an der 
notwendigen Fressplatzbreite je Tier in Abhängigkeit 
vom Lebendgewicht (30-60 kg LG-> 27 cm, 61–120 kg 
LG -> 33 cm und über 120 kg LG -> 40 cm). 

Holz gilt als organisch und faserreich, muss aber inner-
halb einiger Tage von den Tieren verbraucht sein. Es ist 
nur Weichholz wie Fichte, Tanne, Lärche, Pappel oder 
Weide zulässig. Holzblöcke aus Hartholz, wie bisher oft 
verwendet, erfüllen diese Voraussetzungen nicht mehr.  

Bei Kontrollen muss erkennbar sein, dass das Holz von 
den Tieren bearbeitet wird und ein laufender Material-
verlust sichtbar ist. Das bedeutet auch, dass die Holz-
stärke zur Größe der Tiere passen muss, denn das Holz 
soll vom Schwein gut ins Maul genommen werden 
können. Die „Einbauhöhe“ sollte so gewählt werden, 
dass das Schwein das Beschäftigungsobjekt gut errei-
chen kann, im Idealfall wenige Zentimeter unter der 
Schulterhöhe. Andere bisher eingesetzten „Spielzeuge“ 
dürfen, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind, wei-
terhin verwendet werden, zählen bei Kontrollen aber 
nicht als Beschäftigungsmaterial im Sinne der Verord-
nung. 
 

Auskünfte zu weiteren Details der Nutztierhaltungs-
verordnung bzw. Hilfestellung zur Umsetzung und zur 
Investitionsförderung erteilen die Mitarbeiter des Sach-
gebietes 2.3.T Nutztierhaltung am AELF Nördlingen-
Wertingen,  08272/8006-0.  
 
Projekt „Schwerpunktberatung Schweinehaltung“ 

 

Die bayerischen Schweinehalter stehen auf Grund der 
gesetzlichen Veränderungen (v.a. Düngeverordnung 
und Tierschutznutztierhaltungsverordnung) und den ver-
änderten gesellschaftlichen Diskussionen vor großen 
betrieblichen Herausforderungen. Das bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat deshalb für die bayerischen Schweinehalter 
ein Projekt mit den Schwerpunkten „Fütterung“ und 
„Haltung“ gestartet. Ziel dieser Beratungsinitiative ist es, 
die Zahl der schweinehaltenden Betriebe, die Schweine-
bestände sowie den Selbstversorgungsgrad bei Ferkeln 
und Schweinefleisch in Bayern zu stabilisieren. Deshalb 
sollen die Betriebe bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Anforderungen unterstützt werden.  
Ein Projektschwerpunkt beinhaltet den Themenblock 
„Fütterung“. Hier sollen durch eingehende Beratung die 
schweinehaltenden Betriebe dabei unterstützt werden, 
die betrieblichen Nährstoffsalden nach Möglichkeit 
weiter abzusenken und somit Ressourcen weiter einzu-
sparen. 
Die Änderungen der Tierschutznutztierhaltungsverord-
nung werden zu weitreichenden Veränderungen in den 
bisherigen Haltungssystemen führen. Deshalb befasst 
sich der zweite Projektschwerpunkt mit Haltungsformen, 
welche die veränderten gesetzlichen Vorgaben erfüllen. 
Im Rahmen der Projektberatung wird versucht, den 
schweinehaltenden Betrieben bauliche Lösungen aufzu-
zeigen, welche den gesetzlichen Vorgaben entsprechen 
und im einzelnen Betrieb umgesetzt werden können. 
Das Projekt Schwerpunktberatung wird von der Landes-
anstalt für Landwirtschaft geleitet.  
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen die LKV-Ringberater 
bzw. für Fragen oder Beratungen steht Ihnen für Schwa-
ben das Sachgebiet 2.3T Nutztierhaltung am AELF 
Nördlingen-Wertingen unter  08272 / 8006-0 zur Ver-
fügung. 
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Schaf- und Ziegenzucht, 
landwirtschaftliche Wildhaltung 
 
Große Beutegreifer 
 

Seit Jahren steigt in Deutschland die Anzahl an Wölfen 
stark an und auch in Bayern ist eine zunehmende Ver-
breitung zu verzeichnen. Derzeit gibt es nach Angaben 
des bayerischen Landesamtes für Umwelt neun Regio-
nen mit standorttreuen Tieren. Davon betreffen zwei 
auch Schwaben: im Süden die Region Allgäuer Alpen 
und im Norden die angrenzende Region Eichstätt. Auch 
durch durchziehende Einzelwölfe können sich Übergriffe 
auf Nutztiere in unserer Gegend jederzeit ereignen. Die 
Rissstatistik in Deutschland zeigt, dass hauptsächlich 
die kleinen Wiederkäuer (Schafe, Ziegen) und Gehege-
wild betroffen sind. Eine Weidehaltung ohne Herden-
schutzmaßnahmen wird über kurz oder lang nicht mehr 
möglich sein.  
Bei den meisten Weidetierhaltern kommt für den 
Herdenschutz eine elektrifizierte Einzäunung in Frage. 
Die Mindestanforderungen an eine fachgerechte 
Zäunung bei Wolfsanwesenheit sind in Bayern im 
„Aktionsplan Wolf“ definiert worden: Elektrozaun mit 
mindestens 90 cm Höhe, entweder als Netz oder als 
Litzenzaun mit mindestens vier Litzen, wobei die 
unterste Litze maximal 20 cm Abstand zum Boden haben 
darf. Die klassischen Schafzäune aus Metallknotengitter 
bieten keinerlei Schutz. Sie müssen durch eine zusätz-
liche Elektrifizierung gegen Überklettern und Unter-
graben aufgerüstet werden bzw. alternativ komplett 
durch einen Elektrozaun ersetzt werden.  
Wichtig ist die einwandfreie Funktion des Elektrozaunes. 
An jeder Stelle des Zaunes und zu jeder Zeit sollten min-
destens 4000 Volt Spannung anliegen. Bei Kontakt des 
Wolfes mit dem Elektrozaun gilt: der erste Schlag muss 
sitzen! Nur wenn der Wolf genügend Respekt vor dem 
Zaun hat, kann dieser eine Schutzwirkung entfalten. 
Häufige Gründe für eine nicht ausreichende Spannung 
sind u.a. schlechtes Material mit einer schlechten Leit-
fähigkeit sowie eine unzureichende Erdung. Ein alter, 
angerosteter Heuwenderzinken als Erdungsstab ist 
definitiv nicht ausreichend. Als Faustregel gilt, dass pro 
Joule Impulsenergie des Weidezaungerätes ein Meter 
Erdungsstab vorhanden sein sollte. Dennoch gilt auch 
bei einem perfekt errichteten und einwandfrei funktionie-
renden Elektrozaun: Er bietet einen Grundschutz, aller-
dings keine Nicht-Übergriffs-Garantie. 
Die Haltung von Herdenschutzhunden in Kombination 
mit einer elektrifizierten Einzäunung bietet den höchsten 
Schutz. Mittlerweile gibt es auch in Schwaben erste 
Betriebe, die sich Herdenschutzhunde zugelegt haben. 
Allerdings ist deren Haltung in vielerlei Hinsicht sehr 
anspruchsvoll und auch teuer. So werden Herdenschutz-
hunde nur für wenige, hauptsächlich größere Betriebe, 
eine Option sein. 

 
Geflügelhaltung 
 
Legehennen 
 

Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Belas-
tungssituation der bayrischen Eierwirtschaft haben sich 
die Erzeuger an den LEH und Ihre Kunden gewandt. 
Die Eierwirtschaft steht derzeit aufgrund stark gestiege-
ner Kosten aktuell unter einem katastrophalen finanziel-
len Druck. 
 

Neben den stark anwachsenden Futtermittelpreisen 
belasten Fracht und Verpackungskosten sowie gestie-
gene Kosten für Kartonagen (KVP) die Rentabilität unse-
rer Betriebe. Entspannung ist in 2020 nicht zu erwarten.

 
Zusätzlich müssen auch die geänderten rechtlichen 
Vorgaben und deren Auswirkungen auf die Kosten 
berücksichtigt werden, wie es beim Ausstieg aus dem 
Küken Töten der Fall ist. Die Futtermittelpreise verteuern 
die Aufzucht der Bruderhähne in einer Größenordnung 
von etwa 20 %. Der Eierabsatz ist in den Monaten Juni 
bis September teils um 70 % eingebrochen, die 
Haltungsformen spielen hier keine Rolle (die Zeiten 
entsprechen dem Verbraucherverhalten wie vor Corona 
oder schlechter). Die Öko-Betriebe haben in dieser Zeit 
60 - 70 % der produzierten Ware in die Aufschlagindust-
rie vermarktet. Eipulver und Eiprodukte wurden für den 
Herbst und Winter 2021/2022 produziert. Die ökologisch 
wirtschaftenden Betriebe werden auch durch die Futter-
mittelpreise belastet, die im Herbst voraussichtlich bei 
ca. 60 € je dt. ankommen werden. Eine Überproduktion 
an Eiern in kleineren Betrieben, ob konventionell oder 
ökologisch, ist in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich! 
Da die Baupreise und die Anzahl der Legehennen in 
Schwaben überdurchschnittlich gestiegen sind, ist aus 
Sicht des AELF nur noch ein bedingter Einstieg in die 
Legehennen-Haltung möglich. Der Bedarf an Schalen-
eier ist aus heutiger Sicht bereits abgedeckt. 
 

Haltungsformen mit 3000 Legehennen und mehr laut 
(MEG-21): 
Bodenhaltung:   69 % 
Freilandhaltung:  20 % 
Ökohaltung:       11 %        
         
Mastgeflügel 
 

Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in der BRD auf 24 kg je Ein-
wohner gestiegen! Der weltweite Trend zur Erzeugung 
von Geflügelfleisch hängt mit der im Vergleich zur Erzeu-
gung anderer Fleischarten relativ kostengünstigen Fut-
terverwertung des Federviehes zusammen. Steigen die 
Futterkosten, ist der Trend zur Geflügelfleischerzeugung 
besonders stark ausgeprägt. In modernen Mastbetrie-
ben ist etwa 1,6 kg Futter nötig, um 1 kg Hähnchenfleisch 
zu erzeugen. Dabei ist die wirtschaftliche Lage der Mast-
betriebe auch sehr angespannt. Futterpreise, gestiegene 
Küken-Preise und Probleme mit Krankheiten (Entero-
kokken usw.) bereiten den Mästern Probleme. Die Wirt-
schaftlichkeit der Mastbetriebe errechnet sich auf den m² 
Mastfläche, wirtschaftlich wären über 10 €, sie liegen 
derzeit bei 8 €/m². Momentan werden nur wenige Mast-
plätze geplant. 
 
Empfehlungen 
 

Aus heutiger Sicht sind in folgenden Produktionszweigen 
noch Kapazitäten frei: Junghennen-Aufzucht, Bruder-
hahn-Aufzucht und Elterntierhaltung. Wenn Sie hierzu 
nähre Informationen benötigen, fragen Sie beim AELF 
Nördlingen-Wertingen bei der L2.3T - überregionale 
Tierhaltung - nach und vereinbaren Sie einen Beratungs-
termin. 

 
Regenerative Energien, Biogas, Energieeffizienz 
 

EEG-Reparaturgesetz – 
neue Perspektiven für Biogasanlagen 
 

Mit dem im Juni 2021 beschlossenen EEG-
Reparaturgesetz eröffnet sich für viele Biogasanlagen 
eine echte Perspektive zum wirtschaftlichen Weiter-
betrieb nach Laufzeitende. Die wichtigste Änderung ist, 
dass Biogasanlagen, die bereits im ersten Vergütungs-
zeitraum die Flex-Prämie erhalten haben, in der Laufzeit-
verlängerung 50 €/kW und Jahr an Flex-Zuschlag erhal-
ten können. Zusätzlich installierte Leistung generiert 
einen Flex-Zuschlag von 65 €/kW.  



- 15 - 
 

 

Da für die konkrete Ermittlung des Flex-Zuschlags die 
Summe der im ersten Vergütungszeitraum ausgezahlten 
Flex-Prämie berücksichtigt wird, profitieren auch 
Biogasanlagen, die erst kurz vor Laufzeitende 
flexibilisiert haben, von dieser neuen Regelung. 
Voraussetzung für den Erhalt des Zuschlags ist 
allerdings, dass die Anlage an mindestens 1000 Stunden 
mit 85 % der installierten Leistung betrieben wird.  
Umgerechnet auf den erzeugten Strom bedeutet der 
Flex-Zuschlag, dass Biogasanlagen in der Laufzeit-
verlängerung zwischen 1,27 und 1,65 Cent pro kWh ein-
gespeisten Strom zusätzliche Vergütung erhalten. Je 
nach Zuschlagshöhe im Ausschreibungsverfahren wird 
auf diese Weise eine Gesamtvergütung von ca. 19 bis 
über 20 Cent pro kWh Strom erreicht. Wie sich aus der 
Beratungspraxis zeigt, ist für Anlagen in einem guten 
technischen Zustand dadurch in den meisten Fällen ein 
wirtschaftlicher Weiterbetrieb möglich.  
  
Da die variablen Kosten der Biogaserzeugung vielfach 
deutlich unter der Vergütung in der Laufzeitverlängerung 
liegen, ist auch eine Flexibilisierung von Biogasanlagen 
kurz vor Laufzeitende in den meisten Fällen absolut wirt-
schaftlich und auch notwendig. Hintergrund dafür ist, 
dass die vergütungsrelevante Bemessungsleistung in 
der Laufzeitverlängerung auf 45 % der installierten Leis-
tung begrenzt ist. Durch eine Überbauung der Anlage 
kann somit das erzwungene Herunterfahren verhindert 
werden, wodurch die Biogasanlage auch nach Laufzeit-
ende einen erheblichen Einkommensbeitrag erzielt. Des-
halb sollten vor allem Biogasbetreiber, deren Anlage 
noch nicht oder nur wenig flexibilisiert ist, die Wirtschaft-
lichkeit ihrer Anlage in der Laufzeitverlängerung prüfen 
und ggf. die Flexibilisierung einleiten. Doch auch Anla-
genbetreiber, die ihre Anlage nur wenig überbaut bzw. 
mit alten BHKW flexibilisiert haben, sollten eine zukunfts-
fähige Flexibilisierung prüfen.   
 
Chancen und Herausforderungen 
durch Energiepreissteigerung 
 

Vor allem durch die stark angestiegenen Energiepreise 
in Verbindung mit der CO2-Bepreisung hat sich der Preis 
an der Strombörse innerhalb eines Jahres mehr als ver-
doppelt. Dies eröffnet deutlich verbesserte zusätzliche 
Einkommensmöglichkeiten durch eine bedarfsgerechte 
Stromerzeugung von Biogasanlagen. Da alles daraufhin 
deutet, dass sich die Strompreise weiter verteuern 
(Abschaltung der Kernkraftwerke bis 2022 und starker 
Anstieg der CO2-Abgabe durch das Verfehlen der deut-
schen Klimaschutzziele), werden Investitionen in die 
bedarfsgerechte Stromerzeugung auch vor diesem 
Hintergrund zunehmend interessant. Gleichzeitig wird 
natürlich auch die landwirtschaftliche Produktion und die 
Biogaserzeugung durch steigende Energiekosten nach-
haltig verteuert. Deshalb sollten auch Investitionen in die 
Energieeffizienz und in die Eigenstromerzeugung 
geprüft werden. 

  
Da sich durch die zunehmende CO2-Bepreisung aller 
Voraussicht nach auch die Preise für Gas und Heizöl 
deutlich erhöhen, ist in der Bevölkerung ein hohes Inte-
resse am Umstieg auf regenerative Heizungen fest-
zustellen. Dies wiederum eröffnet völlig neue Möglich-
keiten bei der Errichtung bzw. Erweiterung von Nah-
wärmenetzen. Biogasbetreiber mit Anlagen ohne 
Wärmenutzung bzw. mit einem Umfeld, das die Erweite-
rung eines bestehenden Wärmenetzes ermöglicht, soll-
ten daher unbedingt auch die Optimierung ihrer Anlage 
prüfen. Da inzwischen auch reine Hackschnitzel-Wärme-
netze wirtschaftlich und konkurrenzfähig sind, ist das 
Wärmepotential der Biogasanlage kein begrenzender 
Faktor. 

 

Da in Zukunft voraussichtlich alles am CO2-Abdruck bzw. 
an der CO2-Einsparung gemessen wird, ist eine sinnvolle 
Nutzung der anfallenden Wärme ein entscheidender 
Faktor für die Zukunft der Biogaserzeugung. 

 
Energieeffizienz und Energieeinsparung – 
Überarbeitetes BLE-Förderprogramm 
 
Das Förderprogramm Energieeffizienz in Landwirtschaft 
und Gartenbau wurde zum 18.08.2021 überarbeitet und 
verbessert. Einzelmaßnahmen wie z.B. der Einbau 
hocheffizienter Motoren, Pumpen, Ventilatoren etc. 
werden mit bis zu 30 % bzw. 40 % gefördert. Im Teil B 
gibt es eine Positivliste für hocheffiziente Einzelmaß-
nahmen, die der CO2-Einsparung bei der mobilen Ener-
gienutzung dienen. Vor allem bei Traktoren und selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen von Lohnunternehmen 
oder gewerblichen Maschinenringen in der Landwirt-
schaft sollen zusätzliche CO2-Emissionen aus der Kraft-
stoffnutzung in der Landwirtschaft gesenkt werden. Dies 
sind zum Beispiel die Umrüstung oder Erstanschaffung 
in direkte Elektrifizierung oder die Umstellung auf nach-
haltige Biokraftstoffe. Die Nachrüstung oder Erstaus-
stattung mit Reifendruckregelanlagen sind ebenfalls 
förderfähig. Neu ist, dass für solche Einzelmaßnahmen 
nur noch ein spezifisches Energieeinsparkonzept und 
nicht mehr ein gesamtbetriebliches erstellt werden muss. 
Die neuen Richtlinien und Merkblätter können auf der 
Homepage der BLE heruntergeladen werden.  
Nähere Informationen unter  09081/2106-1031. 

 
Neues von der „Vorschrift für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz in der Tierhaltung (VSG 4.1) 
 

Viele Rinderhalter fragen sich, wie sie die Anforderun-
gen der novellierten o.g. Vorschrift realisieren können. 
Die SVLFG-Präventionsexperten helfen dabei, individu-
elle Lösungen zu finden. 
 
Das ist neu 
Geändert wurden unter anderem die Vorgaben für den 
Bau und Betrieb von baulichen Einrichtungen in der 
Nutztierhaltung. Einige Regelungen zum Umgang mit 
Großvieh wurden konkreter gefasst, manche Empfehlun-
gen sind jetzt verbindlich. Dazu gehört, dass Rinder-
halter die Deckbullen in Milchviehställen getrennt von 
der Herde in separaten Deckbullenbuchten halten müs-
sen. Zudem müssen ausreichend Fixier- und Separier-
einrichtungen vorhanden sein. Beim Besamen oder 
Behandeln dürfen sich keine freilaufenden Tiere in dem 
abgetrennten Bereich aufhalten.  
 
Neue Regelungen haben sich bewährt  
Viele der neuen Vorschriften wurden schon lange vor der 
Novellierung der VSG bei Stallneu- und -umbauten 
realisiert. Diese Maßnahmen für mehr Arbeitsschutz 
haben sich dort längst bewährt. Die neuen Anforderun-
gen lassen sich damit gut und passend im eigenen 
Betrieb umsetzen und sorgen für mehr Sicherheit. Um 
Unternehmern eine Planungssicherheit zum Beispiel für 
größere Umbaumaßnahmen zu geben, gilt für beste-
hende Ställe eine Übergangsfrist bis zum 01. April 2024. 
Für Neubauten gelten die neuen Anforderungen bereits 
ab jetzt. 

 
Einfache Lösungen prüfen 
„Greifen Sie ruhig auf einfache und kostengünstige tech-
nische Lösungen zurück, die zum Betrieb passen. Es ist 
notwendig, die individuellen Umstände im Betrieb bei der 
Umsetzung einzubeziehen“, erklärt Dr. Florian Heuser, 
Branchenreferent im Bereich Landwirtschaft der SVLFG. 
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Für eine Separationsbucht zum Beispiel gibt es Optio-
nen, die wenig Platz brauchen und nachträglich einge-
baut werden können. Auch Tore und Gatter lassen sich 
fast überall mit einem überschaubaren Aufwand nach-
rüsten und schaffen die benötigten Separationsbereiche.  

 

SVLFG-Experten beraten  
Die Präventionsexperten der SVLFG beraten die Mit-
gliedsbetriebe auf Wunsch gerne vor Ort. „Für jeden 
Betrieb gibt es passende, bezahlbare Lösungen. Im 
Rahmen einer kostenlosen persönlichen Bauberatung 
helfen wir dabei, diese gemeinsam mit dem Unterneh-
mer zu finden“, erläutert Dr. Heuser weiter. 
Bei den SVLFG-Seminaren zur sicheren Rinderhaltung 
können sich die Teilnehmer mit den neuen Regelungen 
vertraut machen. Details zu den Seminarinhalten finden 
Interessierte auf der Internetseite  
www.svlfg.de/seminar-sicherer-umgang-mit-rindern  
 

Hohe Unfallzahlen machten Änderung notwendig 
Tierhaltung ist ein Unfallschwerpunkt in der Landwirt-
schaft. Allein 2020 ereigneten sich 14.781 meldepflich-
tige Arbeitsunfälle im Umgang mit Tieren – 15 davon töd-
lich. Knapp die Hälfte der Verletzten und Toten waren 
Personen, die mit Rindern gearbeitet haben. Die Vor-
gaben in der geänderten VSG 4.1 sollen Tierbetreuer bei 
der Arbeit besser schützen.  
 

Informationsquelle Internet  
Informationen zu den Neuerungen der VSG 4.1 gibt es 
auf der Internetseite www.svlfg.de/rinderhaltung,  
Antworten auf häufig gestellte Fragen dazu unter  
www.svlfg.de/faq-vsg-4-1. 
 

 

LEADER-Förderung 
 

Obstschätze bewahren – 
Streuobstkartierung abgeschlossen 
 
Es gibt sie noch vereinzelt in Nordschwaben, die Klassiker 
des Obstanbaus wie die Weißenhorner Birne oder im 
Landkreis Donau-Ries den Apfel „Leitheimer Streifling“. 
Sie stehen hie und da auf Streuobstwiesen oder in Gärten. 
Doch sind sie Raritäten – allein in Bayern gab es vor 200 
Jahren noch etwa 1.500 Apfel- und Birnensorten. Der aller-
größte Teil davon ist heute verschollen oder stark gefährdet. 
Dafür spricht auch der Rückgang von 20 Millionen Streu-
obstbäumen in Bayern im Jahr 1965 auf heute nur noch rund 
sechs Millionen.  
 

In Bayern werden gegenwärtig nur noch 30 bis 40 Kernobst-
sorten gehandelt, lediglich fünf bis sechs von ihnen sind im 
Einzelhandel erhältlich. Umso wichtiger ist es, die letzten 
Vertreter der alten Sorten zu finden, ihren Standort zu 
kartieren und ihr Genom zu sichern. Denn der Erhalt dieser 
regionaltypischen Apfel- und Birnenbäume ist in vielerlei 
Hinsicht wichtig: Ihr Bild ist prägend für die schwäbische 
Kulturlandschaft und ihr genetisches Erbe nützt in der Züch-
tung. Zudem bieten Streuobstwiesen mit traditionellen, groß-
kronigen Bäumen zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen 
Lebensraum. Und nicht zuletzt lassen sich aus den Kern-
obst-Veteranen Köstlichkeiten wie Cidre, Most, Obstbrand 
und viele Gerichte herstellen. Deshalb gilt es, sich für den 
Erhalt der alten Kernobstsorten in Nordschwaben zu enga-
gieren. 
200.000 € wurden daher in die Fahndung nach alten Obst-
sorten investiert. 120.000 € davon übernahm die EU im 
Rahmen der LEADER-Förderung. Den Rest zahlen die 
Projektträger, mehrere Zusammenschlüsse lokaler Gruppen 
und die beteiligten Landkreise.  

 
LEADER-Förderung ermöglichte Kartierung 
 
Das auf vier Jahre ausgelegte Projekt startete im Herbst 
2016 mit Aufrufen an die Bürger, ihre Apfel- und Birnen-
Schätze mit Standort zu melden. Vier Jahre lang war nun 
der gelernte Agrarwissenschaftler und Apfelexperte Hans 
Thomas Bosch im nördlichen Schwaben unterwegs und hat 
in den Landkreisen Donau-Ries, Neu-Ulm, Augsburg und 
Aichach-Friedberg im Auftrag der Regionalentwicklung 
Monheimer Alb-AltmühlJura als Projektverantwortlicher 
geforscht. 6.500 Bäume hat er dabei erfasst und insgesamt 
immerhin 210 Apfel- und 71 Birnensorten in der gesamten 
Region dokumentiert. Darunter auch Bäume, die älter als 80 
Jahre alt sind. 
 
Alte Sorten für die Zukunft 
 
Der Erhalt alter Apfel- und Birnensorten sorgt nicht nur für 
Biodiversität und manch kulinarischen Genuss, er hilft auch 
den Zuchtunternehmen. Alte Sorten werden immer wieder 
zum Kreuzen herangezogen, da sie besonders widerstands-
fähig gegen bestimmte Krankheiten und Schädlinge sind. 
Aus manchen Äpfeln der Vergangenheit werden damit viel-
leicht einmal einige zukünftige Sorten. 
Reiser der wertvollsten Sorten werden daher auch in Erhal-
tungsgärten aufgepfropft.  
 

 
 
 

Erlebnismosterei für die Zukunft 
 
Heimat und Tradition sowie Natur- und Klimaschutz ohne 
Umwege erfahren: Die Erlebnismosterei Nennslingen in 
Altmühlfranken macht es möglich. Kinder und Jugendliche 
erleben die Herstellung von Apfelsaft, so wie er bereits von 
ihren Urgroßmüttern gekeltert wurde – von Hand. Sie voll-
ziehen den Weg vom Apfel am Baum bis zum Saft nach und 
spüren mit allen Sinnen, wie viel Arbeit in einer Flasche 
Apfelsaft steckt.  
 
Mit LEADER-Hilfe in Höhe von 74.993 € hat der Obst- und 
Gartenbauverein Nennslingen ein ehemaliges Lagerhaus im 
Herzen der 1.400-Seelengemeinde zur Erlebnismosterei 
umgebaut und auch den Maschinenpark für die Saftkelterei 
modernisiert.  
 
In den 2017 eröffneten Räumen der „Erlebnismosterei“ wird 
Saftherstellung seither aktiv erlebbar. Im Keltereibetrieb 
können Kindergärten und Schulklassen sowie andere Gäste 
den Weg des Apfels vom Baum bis zum fertigen Saft unmit-
telbar verfolgen. Schon die Kleinsten nehmen das praxis-
nahe Bildungsangebot gern an und erfassen  den Wert und 
den Sinn landwirtschaftlicher und gartenbaulicher regionaler 
Produkte.  

http://www.svlfg.de/seminar-sicherer-umgang-mit-rindern
http://www.svlfg.de/rinderhaltung
http://www.svlfg.de/faq-vsg-4-1
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Rund 150 Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins 
Nennslingen sind im Projekt aktiv. Vor allem ihrem Bewusst-
sein für die Tradition der Obstverwertung im Fränkischen 
Jura ist es zu verdanken, dass die Erlebnismosterei aus der 
Taufe gehoben wurde. Während der Mostsaison werden 
zudem saisonale Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen vor 
Ort geschaffen. Die Wertschöpfungskette von der Pflege der 
Streuobstbestände bis zum Genuss des Saftes schärft das 
Bewusstsein für gesunde und nachhaltige Ernährung.  
 
Regionaler Info- und Lehrbetrieb 
 

Um dieses Ressourcenbewusstsein in der Bevölkerung und 
bei den Gästen der Region weiter zu steigern, wurde im 
Verkaufsraum der Erlebnismosterei ein Lehrbereich mit 
Schautafeln, Mostgeräten und einer interaktiven Zone 
eingerichtet. Dort finden auch Veranstaltungen zum Thema 
Umwelt-, Natur- und Klimaschutz statt, die je nach Thema 
auch in die eigenen Obstgärten verlegt werden.  Mittlerweile 
bietet die projektnahe Jugendgruppe „Wilde Hummeln“ 
weitere Veranstaltungen zu Umwelt-, Natur- und Klima-
schutzaspekten an.  

Die Erlebnismosterei Nennslingen zeigt auf eindrucksvolle 
Weise den Erhalt und die Weitergabe von Tradition, die Vor-
Ort-Verwertung natürlicher Ressourcen sowie die Ver-
netzung von Arbeitsstrukturen in Landwirtschaft und Handel 
mit Erzeugern und Verbrauchern im ländlichen Raum.  
 

 
 

 
 

Neuerungen bei der LEADER-Förderung 
 
In der Förderrichtlinie für die Umsetzung von LEADER in 
Bayern traten zum 01. Juli 2021 einige Anpassungen in 
Kraft. Sie erfolgten vor allem im Hinblick darauf, dass sich 
der Beginn der neuen Förderperiode um 2 Jahre verzögern 
und die laufende Förderperiode entsprechend verlängern 
wird.  
 

Die Änderungen betreffen vor allem folgende Bereiche: 
Die Laufzeit der LEADER-Förderrichtlinie wird um insge-
samt zwei Übergangsjahre bis 31.12.2022 verlängert, womit 
sich auch das Ende des Umsetzungs- und Auszahlungszeit-
raums durch die „n+3“-Regel auf 31.12.2025 verschiebt. 

 

In den beiden Übergangsjahren werden die aktuellen 
Programme nach bisherigem Recht und mit neuen Mitteln 
(zwei Jahrestranchen aus dem neuen mehrjährigen Finanz-
rahmen 2021-2027, für LEADER in Bayern ca. 31 Mio. €) 
weitergeführt. 
 

Damit können die LEADER-Gruppen, wie die Monheimer 
Alb AltmühlJura, auch im Jahr 2022 im Rahmen der verfüg-
baren Fördermittel und nach den Regeln der aktuellen 
Förderrichtlinie LEADER-Projekte auf den Weg bringen und 
auswählen. Für die Umsetzung von Projekten, die erst im 
Jahr 2022 genehmigt werden, sollen die gleichen Laufzeiten 
wie für Projekte innerhalb der laufenden Förderperiode 
gelten, so dass den Antragstellern insofern keine Nachteile 
oder zeitlichen Engpässe entstehen.  
 

Eine weitere Richtlinienänderung betrifft das LAG-
Management. Aufgrund der Verlängerung der Förder-
periode bis 31.12.2022 ist das volle Aufgabenspektrum des 
LAG-Managements entsprechend länger notwendig. Gleich-
zeitig dient diese Maßnahme auch den Vorbereitungen für 
die Neubewerbung zur nächsten Förderperiode. Zu den Auf-
gaben des LAG-Managements gehören nun z.B. auch die 
Erstellung einer neuen bzw. die Fortschreibung der beste-
henden Lokalen Entwicklungsstrategie, begleitende Aktio-
nen wie Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit oder 
sonstige Maßnahmen der Sensibilisierung.  
 

(T)Raum für die jüngsten Floriansjünger 
 

Zwei Jahre wurde geplant und gebaut, rund 80 Helfer haben 
ihre Freizeit geopfert und LEADER sowie Gemeinde, Ver-
eine und Spender investierten viel Geld: Im Mai 2019 konnte 
in Nordholz im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm eine 
einzigartige, funktionsfähige Kinderfeuerwehr-Einsatz-
zentrale mit Spiel- und Übungsgelände eingeweiht werden. 
Nordholz hat etwa 160 Einwohner. Davon engagieren sich 
nicht weniger als 38 in der Feuerwehr. Um Nachwuchs-
sorgen auch künftig nicht aufkommen zu lassen, wurde zur 
spielerischen Heranführung der Kleinsten ans Thema 
„Feuerwehr“ vor fünf Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, 
das bis 2019 mit LEADER-Unterstützung realisiert wurde: 
ein Feuerwehrspielplatz mit Feuerwehr-Einsatzzentrale für 
Kinder im Kita-Alter – zu jung für die Jugendfeuerwehr. Bau 
und Anlage des Kinderfeuerwehrspielplatzes wurden mit 
LEADER-Mitteln gefördert. Im Sommer 2017 erfolgte der 
erste Spatenstich. Im Mai 2019 wurde das Gelände einge-
weiht mit einer Feier, bei der die meisten dabei waren, die 
sich für die Idee stark gemacht hatten. Allein die 160 Ein-
wohner von Nordholz investierten mehrere tausend Stunden 
Freizeit in den Bau von Spielplatz und Einsatzzentrale, die 
in einem Anbau der Nordholzer Feuerwehr untergebracht 
ist. Das Ergebnis ist ein Kindertraum in Rot. So wurde ein 
Spielgerät in Form eines Feuerwehrfahrzeugs angeschafft – 
mit vielen Funktionen und Kletterelementen. Boulder-
Kletterwand, Rutschstange, Wasserstelle und kleine Sand-
säcke – für die Kinder gibt es viel zu erproben. Sie erlernen 
wichtige Grundlagen zu Fragen wie „Was passiert, wenn ein 
Notruf eingeht?“, „Was braucht die Feuerwehr zum Aus-
rücken?“. Auch die Vernetzung mit anderen Kinderfeuer-
wehren und Kindergärten ist angestrebt. Schon heute liegen 
Anfragen von Feuerwehren, Kitas und Schulen zur Nutzung 
dieses Mitmach-, Erlebnis- und Lernortes vor. Feuerwehr-
spielplatz und Einsatzzentrale der Kinderfeuerwehr werden 
nach der Corona-Pandemie Besucher aus der ganzen 
Region anlocken. Zudem liegt der Spielplatz günstig an 
einem Wander- und Radweg und dient auch als Treffpunkt 
für die umliegenden Ortschaften. Der Anbau an das Geräte-
haus der Feuerwehr mit Kinderfeuerwehreinsatzzentrale im 
1. OG dient als Mehrzweckraum unter anderem für die 
Jugendfeuerwehr. Es fördert den Gemeinschaftssinn und 
stärkt Kinder in ihrer Entwicklung.  
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Der öffentlich zugängliche Spielplatz ist zugleich ein neuer 
Dorfmittelpunkt. Zuvor fehlte in Nordholz ein Ort für das 
dörfliche Miteinander – vor allem für Familien mit kleinen 
Kindern, deren Zuzug naturgemäß sehr erwünscht ist. Das 
Projekt sorgt dafür, dass schon die Kleinsten lernen, wie 
wichtig ihr Beitrag für ein lebendiges Dorfleben ist. So wird 
der Nachwuchs gesichert und die Kinder für eine 
nachhaltige Entwicklung ihrer Heimat sensibilisiert. 

 

 
 

 
 

 

BEREICH FORSTEN  

 
Attraktive Preise für Fichtenholz: 
Einschlag mit Köpfchen statt Goldgräberstimmung 
 
Die Preise für frisches Fichtenholz sind derzeit sehr attraktiv 
für Waldbesitzer – um die 100 Euro für Stammholz der 
Güteklasse B sind in der Regel zu erwarten. Zudem fiel am 
01. Oktober die Einschlagsbeschränkung durch das Forst-
schäden-Ausgleichsgesetz weg. Deshalb kann es sich 
durchaus lohnen, reifes Fichtenholz jetzt einzuschlagen und 
nicht länger zu warten. Denn kommt es in den nächsten 
Jahren zu einem Borkenkäferbefall, muss wieder mit Preis-
abschlägen gerechnet werden. Die weitere Entwicklung auf 
dem Holzmarkt ist überdies nicht abzusehen. Auch Käfer-
löcher oder Sturmkanten abzurunden ist oftmals sinnvoll, um 
günstige Flächenausformungen und -größen für die Wieder-
aufforstung herzustellen. 
Dennoch sollte der Einschlag mit Maß und Verstand gesche-
hen und keine „Goldgräberstimmung“ entstehen. Unter 
anderem sollte bedacht werden, dass die Wiederaufforstung 
- zu der eine gesetzliche Verpflichtung besteht - umso 
arbeits- und damit kostenintensiver wird, je größer die 
Freifläche ist. 
Bei der Waldarbeit sind unbedingt die Vorgaben der Unfall-
verhütungsvorschriften (UVV) zu beachten. Nicht nur, dass 
die körperlichen Folgen bei einem Unfall verheerend sein 
können.  

 
Die Berufsgenossenschaft kommt nicht für die Folgekosten 
eines Unfalls auf, wenn die UVV nicht beachtet wurden. 
Arbeiten Sie keinesfalls alleine im Wald. Tragen Sie ein 
Handy bei sich. Informieren Sie sich über die Rettungskette 
Forst. 
 
Weisen Sie den Holzrücker sorgfältig ein. Um Schäden am 
Boden zu vermeiden, darf nur bei geeigneter Witterung 
gerückt werden. Die Abfuhr von Fichtenholz und die Besei-
tigung ihrer Resthölzer müssen bis zum ersten Schwärmflug 
der Borkenkäfer im Frühjahr erledigt sein! 
 
 

Borkenkäfer: Rindenabfall verhindern, 
befallene Bäume jetzt schnellstmöglich aufarbeiten 
 
Die Fichten, die im Sommer vom Buchdrucker befallen 
wurden, haben in den letzten Wochen mit Nadelverfärbung 
und -verlusten und mit Rindenabfall bei grüner und roter 
Krone reagiert. Da die Rinde witterungsbedingt in diesem 
Jahr bereits besonders locker sitzt, ist schon vor dem ersten 
Frost mit weiterem Rindenabfall zu rechnen. Damit sind die 
unter der Rinde sitzenden Käfer gezwungen, die Rinde zu 
verlassen und sich einen neuen Überwinterungsstamm zu 
suchen – bei warmen Temperaturen auch im Oktober noch. 
Ist es kühler, bleiben sie in den abgefallenen Rindenstücken 
oder ziehen sich in den Boden zurück. Dort sind sie für eine 
waldschutzwirksame Aufarbeitung unerreichbar. 

Für eine gute Ausgangslage im kommenden Frühjahr ist 
es deshalb entscheidend, Fichten mit Nadelverfärbung 
schnellstmöglich aufzuarbeiten, um einen Rindenabfall 
zu verhindern. 
Wenn die Fichtenkrone kahl und die Rinde stark ausgetrock-
net ist, haben die Käfer die Fichte bereits verlassen. Hat die 
Krone noch rote Nadeln, lohnt sich ein Blick in die Rinde. Ist 
diese zwar „mulmig“, aber noch etwas feucht, sind oftmals 
die Käfer in den tieferen Rindenschichten versteckt. Dann ist 
eine rasche Aufarbeitung notwendig! 
Frische, im September befallene Fichten, reagieren vor 
allem mit Harzfluss. Bohrmehl ist eher selten sichtbar. 
Solche Bäume sollten möglichst gefunden und markiert 
werden, um sie im Laufe des Herbstes mit zweiter Priorität 
aufzuarbeiten und so die Ausgangsdichte des Buchdruckers 
für 2022 zu reduzieren. 
 
 

Herbstpflanzungen: Jetzt Beratungstermin vereinbaren 
und Förderung in Anspruch nehmen 
 
Jetzt ist es höchste Zeit, an die Herbstpflanzungen auf ent-
standenen Freiflächen und in Bestandslücken zu denken. 
Der vergangene Sommer mit den gemäßigten Tempera-
turen und den hohen Niederschlägen bildet eine optimale 
Ausgangslage. Bei den oft milden Temperaturen im Herbst/ 
Winter kann bis in den Dezember hinein gepflanzt werden, 
sofern der Boden frostfrei ist. 
 
In Zeiten des Klimawandels sollten standortgerechte, klima-
tolerante Baumarten gepflanzt werden, damit der neu 
begründete Wald auch langfristig Bestand hat und die 
Kinder und Enkel davon profitieren können. Für solche 
Wiederaufforstungsmaßnahmen stellt der Freistaat Bayern 
attraktive Fördergelder zur Verfügung, die in der Regel den 
größten Teil der entstehenden Kosten decken. 
Welche Baumarten auf der jeweiligen Fläche standort-
gerecht und klimatolerant sind, wie man die neue Kultur 
begründet und pflegt, und wie man in den Genuss der 
Fördergelder kommt, dazu beraten die Förster/innen vom 
AELF Nördlingen-Wertingen. Deshalb jetzt einen Termin für 
eine Beratung vor Ort vereinbaren! Bei hoher Nachfrage ist 
mit entsprechend längeren Wartezeiten zu rechnen. 
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Winterarbeiten 
 

Im nahenden Winter gibt es neben der Holzernte auch sonst 
Einiges zu tun: 

 

- Wildschutzzäune, Einzelschutz 
und Fegeschutz kontrollieren 
 

Sind die Wildschutzzäune auch dicht oder müssen sie 
repariert werden? Ist der Einzelschutz noch wirksam? 
Weiß der Jagdpächter Bescheid über die teuer angeleg-
ten Kulturen und jagd er/sie dort auch verstärkt? 
Kümmert er/sie sich darum, dass die Zäune wildfrei 
gehalten werden? Wenn Schutzeinrichtungen nicht 
mehr gebraucht werden, dann sind sie nach dem 
Gesetz Abfall und müssen vom Eigentümer ordnungs-
gemäß entfernt und entsorgt werden (Alteisen bzw. 
Wertstoffhof). 

 

- Pflege von Jungbeständen 
 

Vor dem ersten Schnee noch verdämmende Brom-
beeren etc. von Forstpflanzen abziehen. In Kulturen 
Zwieselschnitt. Übermaß an Weichlaubholz zurück-
nehmen. Die Pflege von Fichtenjungwüchsen bis Mitte 
Januar abschließen. Denn Fichten, die später umge-
schnitten werden, sind im Frühjahr Brutstätten der 
Borkenkäfer. Für die Pflege der Laubhölzer ist der 
Winter dagegen ideal. Vorgewachsene grobastige 
Bäume entfernen, wenn sie bessere bedrängen. Es soll-
ten dadurch jedoch keine größeren Löcher entstehen. 

 

- Auszeichnen 
 

Zukunftsbäume (gesund-gerade-vital) mit Zellulose-
Band kennzeichnen und zu entnehmende Bäume mar-
kieren. Spätherbst und Winter sind die beste Zeit für das 
Auszeichnen von Laubbeständen, weil man gut in die 
Baumkronen hineinsieht. Das gilt nicht für Eschen-
bestände. Die Vitalität der Eschen beurteilt man am 
besten im Laub. 

 

- Verkehrssicherung 
 

Bäume am Rand von öffentlichen Straßen und bebau-
tem Gelände auf Verkehrssicherheit kontrollieren. Die 
Kontrolle durch schriftlichen Vermerk dokumentieren. 
Notwendige Maßnahmen ergreifen. 

 

- Waldnaturschutz 
 

Biotopbäume und jegliche im Wald herumliegende Höl-
zer in allen Phasen der Zersetzung sind willkommener 
Lebensraum für viele bedrohte Arten: Vögel, Insekten, 
Pilze. Wenn von Biotopbäumen keine Gefahr ausgeht, 
dürfen sie stehen bleiben, erst recht, wenn ihr Holz nur 
einen geringen Wert hat. Das gilt natürlich nicht für Fich-
ten, die vom Borkenkäfer befallen sind oder im Frühjahr 
noch fängisch sein könnten. 

 

Neues aus dem Fachbereich Forst und den Revieren 
 

Zum 01. Juli 2021 wurden die Ämter für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Nördlingen und Wertingen zum AELF 
Nördlingen-Wertingen zusammengelegt. Bereichsleiter 
Forst für den neuen Amtsbereich und Leiter der Abteilung 
Forst-2 ist der bisherige Wertinger Bereichsleiter Marc Koch. 
Die Abteilung Forst-1 leitet Martin Braun.  
Die insgesamt acht Forstreviere bleiben in ihrem Zuschnitt 
unverändert. Das Forstrevier Unterliezheim wird derzeit neu 
besetzt. Der bisherige Revierleiter Hermann Rupp ist nun für 
Natura 2000 und die Förderkontrolle im Landkreis Dillingen 
zuständig. Er folgt in dieser Funktion Gerhard Steger, der im 
August in den Ruhestand getreten ist. Der Forstreviersitz 
Unterliezheim wird verlegt. Die neue Örtlichkeit steht noch 
nicht fest. 

 

Verlegung des Reviersitzes Marxheim nach Feldheim 
 

Ab 01.11.2021 wird der Reviersitz vom Standort Marxheim 
nach Feldheim in der Gemeinde Niederschönenfeld verlegt. 
Revierförster Thomas Lutz ist ab diesem Termin im ehe-
maligen Gebäude der Raiffeisenbank Feldheim zu errei-
chen. 
 
Der Sprechtag in allen Forstrevieren in den Landkreisen 
Dillingen und Donau-Ries ist seit September einheitlich am 
Dienstagvormittag organisiert. 
 
 
 

PERSONALIEN  

 
Wechsel im Bereich Forsten – 
für Forstdirektor Birkholz  
kommt Forstoberrat Martin Braun 
 

 

Nach 4,5 Jahren am AELF Nörd-
lingen wurde Forstdirektor Peter 
Birkholz im Zuge der Neuaus-
richtung der Landwirtschafts-
verwaltung zum 01.07.2021 an 
das AELF Ingolstadt-Pfaffen-
hofen versetzt. Herr Birkholz war 
für den Bereich Forsten im Land-
kreis Donau-Ries zuständig und 
war zudem der Stellvertreter des 
Behördenleiters. Wir wünschen 
Herrn Birkholz in der Funktion als 
Bereichsleiter Forsten am AELF 
Ingolstadt-Pfaffenhofen an seiner 
neuen Wirkungsstätte am Stand-
ort Eichstätt alles Gute. 

 

 

 
Die Nachfolge als Bereichsleiter 
Forsten und stellvertretender 
Behördenleiter am neuen Amt 
Nördlingen-Wertingen hat Forst-
direktor Marc Koch angetreten, 
der bisher den Bereich Forsten 
in Wertingen leitete. Gleichzeitig 
ist FD Koch für die Abteilung F2 
in Wertingen verantwortlich.  

 

 

 
Für die Abteilung F1 (5 Forst-
reviere im Landkreis Donau-
Ries) ist Forstoberrat Martin 
Braun verantwortlich. Herr Braun 
war bisher am AELF Augsburg 
am Standort Biburg im Bereich 
Forsten tätig. 
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Vorstellung Felicitas Erhardt 

 

 

 
Mein Name ist Felicitas Erhardt 
und ich stamme aus einem 
kleinen Dorf im Ostallgäu. Da im 
Allgäu die Milchviehhaltung im 
Vordergrund steht, habe ich im 
Rahmen meines Studiums 
zusätzlich mein Wissen über die 
Schweinehaltung ausgebaut. Die 
weiterhin aktuelle Problematik 
des Schwanzbeißens habe ich 
dabei im Zuge meiner Abschluss-
arbeiten besonders intensiv 
verfolgt. 

Nach meinem Masterabschluss in Agrarwissenschaften mit 
dem Schwerpunkt Tierproduktion an der TU München-
Weihenstephan habe ich mir in 3,5 Jahre in der freien Wirt-
schaft zusätzliches Fachwissen über die Produktion von Bio-
Lebensmitteln vertieft. 
 
Seit August verstärke ich nun das Sachgebiet L2.3T insbeson-
dere bei Fragen zum Tierwohl bei Schweinen und Milchvieh. 
Somit unterstütze ich auch in der neuen Beratungsinitiative 
„Wege aus der Anbindehaltung“. 
 
Ich freue mich auf jedes Kennenlernen und eine gute Zusam-
menarbeit.  
 
 
 

NACHRUF FÜR  
HERRN LD a .D.  BERNHARD THUM  

 
Langjähriger Abteilungsleiter Bernhard Thum 
verstorben 
 

 

 
Bernhard Thum war am Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Nördlingen aufgrund 
seiner langjährigen Tätigkeit eine 
Institution. 

In Utzwingen im Ries geboren, 
besuchte er nach der Volks-
schule das Gymnasium in Dillin-
gen. Während des Krieges wurde 
er in Augsburg als Flakhelfer 
eingesetzt. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

Verband für landwirtschaftliche Fachbildung und Meister  
Donau-Ries 

Oskar-Mayer-Straße 51, 86720 Nördlingen 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

Bei Unzustellbarkeit oder Mängeln in der Anschrift  
zurücksenden an: 
VLF/VLM Donau-Ries, Oskar-Mayer-Straße 51, 86720 Nördlingen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Nach Kriegsende schloss sich eine 2-jährige landwirtschaft-
liche Lehre in Klosterzimmern und Großkarolinenfeld an. 
Nach dem Landwirtschaftsstudium in Weihenstephan wan-
derte er 1953 nach Venezuela in Südamerika aus und 
bewirtschaftete bis zur Rückkehr 1961 einen landwirtschaft-
lichen Großbetrieb von Nelson Rockefeller. 
 
Die zweijährige Referendarausbildung absolvierte er am 
damaligen Landwirtschaftsamt Nördlingen, anschließend 
wurde er nach dem erfolgreich abgelegten Staatsexamen an 
das Landwirtschaftsamt Eichstätt versetzt. 
 
1965 kehre er nach Nördlingen zurück und war bis zu seiner 
Pensionierung 1990 in der Abteilung Förderung tätig. Für 
2 Monate reiste er nach Paraguay, um dort den Aufbau einer 
Landwirtschaftsschule zu betreuen. Ab 1980 war er 
Abteilungsleiter und in den letzten Jahren auch Vertreter des 
Behördenleiters. Außerdem war er auch Geschäftsführer 
des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen 
Nördlingen. 

 
 
 

 

Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern alles Gute, viel Glück in Haus und Hof 

sowie Gesundheit und Erfolg im Jahr 2022. 
 

      Jürgen Wörner Marianne Weng Manfred Faber, LLD 
 

       1. Vorsitzender Vorsitzende der Frauengruppe Geschäftsführer 
 

 

 
 


